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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

A. Zielsetzung 

Mit dem Gesetzentwurf soll insbesondere der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Buchführungsprivileg der steuer-
beratenden Berufe Rechnung getragen werden. Außerdem haben 
sich aus der Anwendung des Gesetzes Vorschläge für Rechtsände-
rungen ergeben, die der Beseitigung von Auslegungszweifeln die-
nen oder die Anwendung des Gesetzes erleichtern. Es handelt sich 
dabei um Regelungen zu den Zulassungsvoraussetzungen für den 
steuerberatenden Beruf, zur Tätigkeit der Lohnsteuerhilfevereine, 
zur Beratungsbefugnis der berufsständischen Vereinigungen der 
Land- und Forstwirtschaft, zur Zulassung Berufsfremder zur einge-
schränkten Hilfe in Steuersachen und zum Verfahren bei der Aner-
kennung „Landwirtschaftlicher Buchstellen" . Die Änderungen der 
Wirtschaftsprüferordnung durch das Bilanzrichtliniengesetz erfor-
dern teilweise die Anpassung der Vorschriften über Steuerbera-
tungsgesellschaften. Die erhöhten Verwaltungskosten der Länder 
bei Ausführung des Gesetzes geben zur Überprüfung der Gebüh-
renregelungen Anlaß. 

B. Lösung 

Die Erledigung laufender Buchhaltungsarbeiten wird auch Perso-
nen mit einer Abschlußprüfung in einem steuerberatenden, wirt-
schaftsberatenden oder kaufmännischen Ausbildungsberuf im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes gestattet, soweit sie eine drei-
jährige praktische Erfahrung nachweisen. Für sie wird außerdem 
das Werbeverbot gelockert. 

Für Personen mit kaufmännischer Ausbildung oder mit wirt-
schaftswissenschaftlichem Fachhochschulstudium wird die Zulas-
sung zur Steuerberaterprüfung erleichtert. 

Lohnsteuerhilfevereine erhalten die Befugnis, auch bei der Ermitt

-

lung und Erklärung von Einkünften aus Kapitalvermögen in be- 
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schränktem Umfang Lohnsteuerhilfe zu leisten. Ihre Beratungsbe-
fugnis wird nicht mehr dadurch beeinträchtigt, daß ihr Mitglied 
auch Einkünfte hat, für die keine Beratungsbefugnis besteht. Die 
Vorschriften über die Leiter ihrer Beratungsstellen werden ergänzt 
und die Aufsicht über die Vereine erleichtert. Die Bußgeldvor-
schriften werden zum Teil verschärft. 

Kreditinstituten und Kapitalgesellschaften, die für die Gläubiger 
von Kapitalerträgen Vergütung von Körperschaftsteuer oder Er-
stattung von Kapitalertragsteuer beantragen, sowie versiche-
rungsmathematischen Sachverständigen wird die Befugnis zu be-
schränkter Hilfeleistung in Steuersachen eingeräumt. 

Die Beratungsbefugnis der berufsständischen Vereinigungen der 
Land- und Forstwirtschaft wird den geänderten Verhältnissen der 
Landwirtschaft angepaßt und auf Nebeneinkünfte erweitert. Aus-
genommen bleibt die Hilfeleistung für Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb und aus selbständiger Arbeit. 

Zur Anerkennung „Landwirtschaftlicher Buchstellen" ist eine be-
sondere Sachkunde-Prüfung vorgesehen. 

Für Steuerberatungsgesellschaften wird eine sog. Kapitalbindung 
eingeführt. Für bereits bestehende Gesellschaften sind Besitz-
standsregelungen vorgesehen. 

Die bei der Tätigkeit der Landesfinanzbehörden, insbesondere bei 
Zulassungen und Prüfungen, entstehenden Verwaltungskosten 
werden durch Einführung und Anpassung von Gebührenregelun-
gen berücksichtigt. 

C. Alternativen 

Buchhaltungshelfer fordern eine weitergehende Zulassung zur 
selbständigen Buchführungshilfe, insbesondere zu Abschlußarbei-
ten. Der Gesetzentwurf hält sich demgegenüber in dem durch die 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vorgegebenen 
Rahmen. 

Berufsfremde Kapitaleigner von Steuerberatungsgesellschaften 
— insbesondere Wirtschaftsunternehmen, Berufsverbände und öf-
fentlich-rechtliche Körperschaften — lehnen die Kapitalbindung 
für Steuerberatungsgesellschaften ab. Die Bundesregierung hält 
jedoch eine Regelung dieses Fragenkreises für geboten, nachdem 
für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die Kapitalbindung bereits 
besteht. Der mit dem vorliegenden Entwurf gefundene Kompromiß 
berücksichtigt einerseits die Interessen bereits bestehender Ge-
sellschaften, hebt aber andererseits den höchstpersönlichen Cha-
rakter des Steuerberaterberufs hervor, zu dem die Ausübung des 
Berufs in der Form einer Gesellschaft eine Ausnahme darstellt. 

Gegen die Erweiterung der Beratungsbefugnis der Lohnsteuerhil-
fevereine und der „Landwirtschaftlichen Buchstellen" sind sowohl 
von den Kammern und Verbänden der steuerberatenden Berufe 
als auch von einzelnen Ländern Bedenken erhoben worden. Die 
Bundesregierung hält die vorgesehenen Regelungen jedoch für 
geboten, um eine angemessene Beratung der Bürger zu sichern. 
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Eine ernsthafte Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interessen der 
Steuerberater ist nicht zu erwarten. 

D. Kosten 

Das Gesetz ist von den Ländern auszuführen. Bund und Gemein-
den werden nicht belastet. Erhöhte Verwaltungskosten der Länder 
werden durch erhöhte Gebühren ausgeglichen. Auswirkungen der 
Gebührenerhöhungen auf das allgemeine Preisniveau, insbeson-
dere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 	 Bonn, den 25. Januar 1989 

121 (43) — 521 00 — Ste 135/89 

An den 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes mit Begründung (An-
lage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner 596. Sitzung am 16. Dezember 1988 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I 
S. 2735), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 18. August 1980 (BGBl. I S. 1537), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 2 werden nach dem Wo rt 
 „Realsteuern" die Worte „oder die Grunderwerb- 

steuer" eingefügt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 8 erhält folgende Fassung: 

„8. als Berufsvertretung oder auf ähnlicher 
Grundlage gebildete Vereinigungen von 
Land- und Forstwirten, zu deren satzungs-
mäßiger Aufgabe die Hilfeleistung für 
land- und forstwirtschaftliche Bet riebe im 
Sinne des Bewertungsgesetzes gehört, so-
weit sie diese Hilfe durch Personen leisten, 
die berechtigt sind, die Bezeichnung 
„Landwirtschaftliche Buchstelle" zu füh-
ren, und die Hilfe nicht die Ermittlung der 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder 
aus Gewerbebetrieb betrifft,". 

b) Nummer 11 erhält folgende Fassung: 

„11. Lohnsteuerhilfevereine, soweit sie für 
ihre Mitglieder Hilfe in Lohnsteuersa-
chen leisten. Die Befugnis gilt auch für 
die Hilfe in Veranlagungsfällen (§ 46 Ein-
kommensteuergesetz), soweit sie be-
trifft: 

a) Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-
beit oder 

b) sonstige Einkünfte aus wiederkehren-
den Bezügen (§ 22 Nr. 1 Einkommen

-

steuergesetz) 

oder neben solchen Einkünften noch 

c) die Ermittlung oder Erklärung von 
Einkünften aus Kapitalvermögen, ein-
schließlich der Freistellung oder An-
rechnung von Körperschaftsteuer und 
Kapitalertragsteuer, wenn die Einnah-
men in dieser Einkunftsart 2 000 Deut-
sche Mark, im Falle der Zusammen-
veranlagung von Ehegatten 4 000 
Deutsche Mark, nicht übersteigen, 
oder 

d) Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung eines selbstgenutzten Einfa-
milienhauses, einer selbstgenutzten 
Eigentumswohnung oder eines teil-
weise als eigene Wohnung genutzten 
Zweifamilienhauses des Mitglieds, ". 

c) Folgende Nummern 12 und 13 werden ange-
fügt: 

„12. inländische Kreditinstitute, Kapitalgesell-
schaften, von Kapitalgesellschaften be-
stellte Treuhänder oder Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, soweit sie 
in Vertretung der Gläubiger von Kapital-
erträgen Sammelanträge auf Vergütung 
von Körperschaftsteuer oder auf Erstat-
tung von Kapitalertragsteuer nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergeset-
zes stellen, 

13. öffentlich bestellte versicherungsmathe-
matische Sachverständige, soweit sie in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Berechnung von Pensionsrückstellungen, 
versicherungstechnischen Rückstellun-
gen und Zuführungen zu Pensions- und 
Unterstützungskassen ihren Auftragge-
bern Hilfe in Steuersachen leisten." 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen Sätze 1 und 2 werden Ab-
satz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Werden der Finanzbehörde Tatsachen 
bekannt, die den Verdacht begründen, daß 
eine Person oder Vereinigung entgegen Ab-
satz 1 geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen 
leistet, so kann sie diese Tatsachen der für das 
Bußgeldverfahren zuständigen Stelle mittei-
len. " 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Am Ende der Nummer 3 wird der Punkt durch 
einen Beistrich ersetzt. 

b) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, 
die laufende Lohnabrechnung und das 
Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen, 
soweit diese Tätigkeiten verantwortlich 
durch Personen erbracht werden, die nach 
Bestehen der Abschlußprüfung im steuer- 
und wirtschaftsberatenden oder einem 
kaufmännischen Ausbildungsberuf oder 
nach Erwerb einer gleichwertigen Vorbil-
dung mindestens drei Jahre auf dem Ge- 
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biet des Buchhaltungswesens hauptberuf-
lich tätig gewesen sind." 

5. In § 7 Abs. 2 Satz 1 werden die in Klammem ge-
setzten Worte „(oberste Landesbehörde)" gestri-
chen. 

6. In § 8 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Dies gilt nicht für die Durchführung mechani-
scher Arbeitsgänge bei der Buchführung (§ 6 
Nr. 3, 1. Halbsatz) und für das Buchen laufender 
Geschäftsvorfälle (§ 6 Nr. 4); § 57 Abs. 1 bleibt 
unberührt." 

7. § 10 erhält folgende Fassung: 

„§ 10 
Mitteilungen über Pflichtverletzungen 

Werden der Finanzbehörde Tatsachen bekannt, 
die den Verdacht begründen, daß eine der in § 3 
oder § 4 Nr. 1 und 2 genannten Personen eine 
Berufspflicht verletzt hat, so kann sie diese Tatsa-
chen, soweit sie für die Ermittlung des Sachver-
halts von Bedeutung sind, der zuständigen Be-
rufskammer oder den für das ehrengerichtliche 
oder berufsgerichtliche Verfahren oder das Diszi-
plinarverfahren zuständigen Stellen mitteilen." 

8. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen Nummern 2 bis 5 werden Num-
mern 3 bis 6. 

b) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 8. 

c) Folgende neue Nummern 2 und 7 werden ein-
gefügt: 

„2. der Sitz und die Geschäftsleitung des Ver-
eins sich in demselben Oberfinanzbezirk 
befinden; " 

„i. Verträge des Vereins mit Mitgliedern des 
Vorstands der Zustimmung oder Genehmi-
gung der Mitgliederversammlung bedür-
fen; " 

9. § 22 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Als Geschäftsprüfer dürfen keine Personen 
tätig sein, bei denen die Besorgnis der Befangen-
heit besteht, insbesondere weil sie Vorstandsmit-
glied, besonderer Vertreter oder Angestellter des 
zu prüfenden Lohnsteuerhilfevereins sind." 

10. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 an-
gefügt: 

„Für jede Beratungsste lle ist ein Leiter zu be-
stellen. Er darf gleichzei tig nur eine weitere 
Beratungsste lle leiten. " 

b) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Zum Leiter einer Beratungsstelle darf nicht 
bestellt werden, wer sich so verhalten hat, daß 
die Besorgnis begründet ist, er werde die 
Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nicht er-
füllen. " 

c) In Absatz 5 werden die Worte „des Absat-
zes 3" ersetzt durch die Worte „des Absatzes 3 
Satz 1". 

d) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

„(6) Eine Beratungsste lle darf ihre Tätigkeit 
nur ausüben, wenn sie und der Beratungsstel-
lenleiter bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
(§ 27 Abs. 2) im Verzeichnis der Lohnsteuerhil-
fevereine eingetragen sind." 

11. § 27 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Finanzbehörden teilen der zuständigen 
Aufsichtsbehörde die ihnen bekannten Tatsachen 
mit, die den Verdacht begründen, daß ein Lohn-
steuerhilfeverein gegen Vorschriften dieses Ge-
setzes verstoßen hat."  

12. § 28 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Ist für eine Beratungsste lle ein Leiter nicht 
vorhanden oder erfüllt die zum Leiter beste llte 
Person nicht die in § 23 Abs. 3 bezeichneten Vor-
aussetzungen oder ist in einer Beratungsste lle die 
Einhaltung der in § 26 bezeichneten Pflichten 
nicht gewährleistet, so kann die Aufsichtsbehörde 
die Schließung dieser Beratungsstelle anord-
nen."  

13. § 29 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Von bevorstehenden Mitgliederversamm-
lungen ist die Aufsichtsbehörde spätestens zwei 
Wochen vorher zu unterrichten." 

14. § 34 erhält folgende Fassung: 

,, § 34 
Berufliche Niederlassung, 

auswärtige Beratungsstellen 

(1) Berufliche Niederlassung ist die Beratungs

-

stelle, von der aus der Steuerberater oder Steuer

-

bevollmächtigte seinen Beruf überwiegend aus-
übt. Die berufliche Niederlassung ist innerhalb 
von sechs Monaten nach der Beste llung zu be-
gründen. 

(2) Auswärtige Beratungsstellen können unter-
halten werden, soweit dadurch die Erfüllung der 
Berufspflichten nicht beeinträchtigt wird. Leiter 
der auswärtigen Beratungsstelle muß ein Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigter sein, der 
seine berufliche Niederlassung am Ort der Bera-
tungsstelle hat."  

15. § 36 erhält folgende Fassung: 

„§ 36 
Vorbildungsvoraussetzungen für die Prüfung 

(1) Die Zulassung zur Steuerberaterprüfung 
setzt voraus, daß der Bewerber ein rechtswissen-
schaftliches, wirtschaftswissenschaft liches oder 
anderes Universitätsstudium mit wirtschaftswis-
senschaftlicher Fachrichtung abgeschlossen hat 
und danach hauptberuflich drei Jahre auf dem 
Gebiet des Steuerwesens praktisch tätig gewesen 
ist. 
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(2) Ein Bewerber ist zur Steuerberaterprüfung 
auch zuzulassen, wenn er 

1. ein wirtschaftswissenschaftliches oder anderes 
Fachhochschulstudium mit wirtschaftswissen-
schaftlicher Fachrichtung abgeschlossen hat 
und danach hauptberuflich fünf Jahre auf dem 
Gebiet des Steuerwesens praktisch tätig gewe-
sen ist oder 

2. eine Abschlußprüfung im steuer- und wirt-
schaftsberatenden oder einem kaufmänni-
schen Ausbildungsberuf bestanden hat oder 
eine andere gleichwertige Vorbildung besitzt 
und nach Abschluß der Ausbildung hauptbe-
ruflich zehn Jahre auf dem Gebiet des Steuer-
wesens praktisch tätig gewesen ist oder 

3. der Finanzverwaltung als Beamter oder Ange-
stellter des gehobenen Dienstes angehört oder 
angehört hat und bei ihr mindestens sieben 
Jahre auf dem Gebiet des Steuerwesens als 
Sachbearbeiter oder in mindestens gleichwer-
tiger Stellung tätig gewesen ist."  

16. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Zulassung. zur Prüfung setzt ferner 
voraus, daß der Bewerber 

1. seinen Wohnsitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes oder in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften hat 
und 

2. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnis-
sen lebt. " 

b) In Absatz 3 Nr. 2 werden nach dem Wo rt 
 „Grundgesetzes" die Worte „oder Angehöri-

ger eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaften" eingefügt. 

17. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „oder 
Fachhochschule" gestrichen. 

bb) Am Ende der Nummer 4 wird der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 

„5. Professoren, die an einer deutschen 
Fachhochschule mindestens zehn 
Jahre auf dem Gebiet des Steuerwe-
sens gelehrt haben; Tätigkeiten im 
Sinne der Nummern 2 und 3 sind an-
zurechnen. " 

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Personen, die unter Absatz 1 Nr. 2 bis 4 fallen, 
sowie Professoren an staatlichen Fachhoch-
schulen mit Ausbildungsgängen für den öf-
fentlichen Dienst können erst nach dem Aus-
scheiden aus dem öffentlichen Dienst oder 
dem Dienstverhältnis als Angestellter einer 
Fraktion des Deutschen Bundestages von der 
Prüfung befreit werden." 

18. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Gebühren für Zulassung, Prüfung 
und verbindliche Auskunft" 

b) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für die Entscheidung über den Antrag auf 
'Zulassung zur Prüfung oder auf Befreiung von 
der Prüfung sowie für die Erteilung einer ver-
bindlichen Auskunft über die Erfüllung einzel-
ner Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Prüfung oder die Befreiung von der Prüfung 
hat der Bewerber eine Gebühr von zweihun-
dert Deutsche Mark an die zuständige Behörde 
zu zahlen. " 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wo rt  „bestellenden" 
durch das Wort „zuständigen", das Wort 
„fünfhundert" durch das Wort  „sieben-
hundertfünfzig" und das Wort  „bestel-
lende" durch das Wort „zuständige" er-
setzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „bestellenden" 
durch das Wort „zuständigen" ersetzt. 

cc) In Satz 4 wird das Wo rt  „Klausurarbeit" 
durch das Wort  „Aufsichtsarbeit" ersetzt. 

19. § 40 erhält folgende Fassung: 

„§ 40 
Bestellende Behörde, Bestellungsverfahren 

(1) Nach bestandener Prüfung wird der Bewer-
ber auf Antrag durch die für die Finanzverwal-
tung zuständige oberste Landesbehörde als Steu-
erberater bestellt. Die örtliche Zuständigkeit der 
bestellenden Behörde richtet sich nach der beab-
sichtigten beruflichen Niederlassung des Bewer-
bers. Bei beabsichtigter beruflicher Niederlas-
sung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften ist für die Bestellung die 
Behörde zuständig, vor deren Prüfungsausschuß 
der Bewerber die Prüfung als Steuerberater abge-
legt hat. 

(2) Vor der Bestellung kann die bestellende Be-
hörde prüfen, ob die persönlichen Voraussetzun-
gen für die Zulassung zur Prüfung (§ 37) noch 
gegeben sind. 

(3) Die Bestellung ist zu versagen, 

1. wenn Tatsachen bekanntgeworden sind, bei 
deren Kenntnis die Zulassung des Bewerbers 
zur Prüfung hätte versagt, zurückgenommen 
oder widerrufen werden müssen; 

2. solange der Bewerber eine Tätigkeit ausübt, 
die mit dem Beruf unvereinbar ist (§ 57 
Abs. 4); 

3. solange nicht die vorläufige Deckungszusage 
auf den Antrag zum Abschluß einer Berufshaft-
pflichtversicherung vorliegt. 
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(4) Die Bestellung kann versagt werden, wenn 
Tatsachen bekanntgeworden sind, bei deren 
Kenntnis die Zulassung des Bewerbers zur Prü-
fung hätte versagt, zurückgenommen oder wider-
rufen werden können. 

(5) Vor der Versagung der Bestellung ist der 
Bewerber zu hören. Wird die Bestellung versagt, 
so ist ein schriftlicher Bescheid zu erteilen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten sinngemäß für die 
Bestellung von Bewerbern nach Befreiung von 
der Prüfung. " 

20. In § 41 Abs. 2 werden die Worte „obersten Lan-
desbehörde" durch die Worte „für die Finanzver-
waltung zuständigen obersten Landesbehörde" 
ersetzt. 

21. § 43 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neuer Satz 2 wird eingefügt: 

,Frauen können die Berufsbezeichnung „Steu-
erberaterin" oder „Steuerbevollmächtigte" 
wählen.' 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

22. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Verleihung erfolgt durch die für die Fi-
nanzverwaltung zuständige oberste Behörde 
des Landes, in dem der Antragsteller seine be-
rufliche Niederlassung hat."  

b) Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

„(2) Die besondere Sachkunde im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 ist durch eine vor einem 
Sachkunde-Ausschuß abzulegende mündliche 
Prüfung nachzuweisen. Der Sachkunde-Aus-
schuß besteht aus einem Vertreter der Finanz-
verwaltung als Vorsitzendem, einem Vertreter 
der für die Landwirtschaft zuständigen ober-
sten Landesbehörde und einem Vertreter der 
für den Antragsteller zuständigen Berufskam-
mer. Personen, die ihre Sachkunde im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 1 durch eine einschlägige 
Ausbildung nachweisen und mindestens drei 
Jahre buchführende land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe steuerlich beraten haben, kön-
nen auf Antrag von der mündlichen Prüfung 
befreit werden. Über den Antrag auf Befreiung 
entscheidet die für die Finanzverwaltung zu-
ständige oberste Landesbehörde im Benehmen 
mit der für die Landwirtschaft zuständigen 
obersten Landesbehörde und der für die beruf-
liche Niederlassung des Antragstellers zustän-
digen Berufskammer." 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,(4) Vereinigungen im Sinne des § 4 Nr. 8 
sind befugt, als Zusatz zum Namen der Verei-
nigung die Bezeichnung „Landwirtschaftliche 
Buchstelle" zu führen.' 

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 9 und in 
Satz 1 dieses Absatzes werden das Wort „zwei-
hundert" durch das Wort „dreihundert" und 

die Worte „oberste Landesbehörde" durch die 
Worte „für die Finanzverwaltung zuständige 
oberste Landesbehörde" ersetzt. 

23. § 45 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Verzicht gegenüber der nach § 46 Abs. 4 
Satz 1 bis 4 zuständigen Behörde,". 

24. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„ 1. seinen Wohnsitz in einen Staat verlegt, 
der nicht Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaften ist; " 

bb) Am Ende der Nummer 3 wird der Punkt 
durch einen Strichpunkt ersetzt. 

cc) Folgende Nummern 4 bis 7 werden ange-
fügt: 

„4. nicht die vorgeschriebene Haftpflicht-
versicherung gegen die Haftpflichtge-
fahren aus seiner Berufstätigkeit un-
terhält; 

5. infolge gerichtlicher Anordnung in der 
Verfügung über sein Vermögen be-
schränkt wird; 

6. in Vermögensverfall geraten ist, es sei 
denn, daß dadurch die Interessen der 
Auftraggeber nicht gefährdet sind; ein 
Vermögensverfall wird vermutet, 
wenn der Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigte in das vom Konkurs-
gericht oder vom Vollstreckungsge-
richt zu führende Verzeichnis (§ 107 
Abs. 2 der Konkursordnung, § 915 der 
Zivilprozeßordnung) eingetragen ist; 

7. seine berufliche Niederlassung in das 
Ausland verlegt. " 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Bestellung kann widerrufen werden, 
wenn der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte 

1. nicht innerhalb von sechs Monaten nach der 
Bestellung eine berufliche Niederlassung 
begründet hat oder 

2. infolge eines körperlichen Gebrechens oder 
wegen Schwäche seiner geistigen Kräfte 
dauernd unfähig ist, seinen Beruf ordnungs-
gemäß auszuüben." 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Bestellung als Steuerberater wird 
durch die für die Finanzverwaltung zuständige 
oberste Landesbehörde, die Bestellung als 
Steuerbevollmächtigter durch die Oberfinanz-
direktion zurückgenommen oder widerrufen. 
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach der 
beruflichen Niederlassung, in den Fällen des 
Absatzes 3 Nr. 1 nach der beabsichtigten be-
ruflichen Niederlassung des Steuerberaters 
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oder Steuerbevollmächtigten. § 40 Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend. Bei beruflicher Nie-
derlassung in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften richtet sich die 
örtliche Zuständigkeit nach der letzten berufli-
chen Niederlassung im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes; ist eine solche nicht vorhanden, 
so ist die Behörde zuständig, die den Steuerbe-
rater oder Steuerbevollmächtigten bestellt hat. 
Vor der Rücknahme oder dem Widerruf sind 
der Betroffene und die Berufskammer zu hö-
ren. " 

d) Absatz 5 wird gestrichen. 

25. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die nach § 46 Abs. 4 Satz 1 bis 4 zustän-
dige Behörde kann nach Anhörung der Berufs-
kammer einem Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigten, der wegen hohen Alters oder 
wegen körperlicher Leiden auf die Rechte aus 
der Bestellung verzichtet, auf Antrag die Er-
laubnis erteilen, sich weiterhin Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigter zu nennen. Für 
die Entscheidung über den Antrag auf Ertei-
lung einer Erlaubnis nach Satz 1 ist eine Ge-
bühr von einhundert Deutsche Mark an die 
nach § 46 Abs. 4 Satz 1 bis 4 zuständige Be-
hörde zu zahlen. Die Gebühr ist bei Stellung 
des Antrags zu entrichten." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die nach § 46 Abs. 4 Satz 1 bis 4 zustän-
dige Behörde kann eine Erlaubnis, die sie nach 
Absatz 2 Satz 1 erteilt hat, zurücknehmen oder 
widerrufen, wenn nachträglich Umstände Be-
kanntwerden oder eintreten, die bei einem 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten 
das Erlöschen, die Rücknahme oder den Wi-
derruf der Bestellung nach sich ziehen würden. 
Vor der Rücknahme oder dem Widerruf der 
Erlaubnis sind der Betroffene und die Berufs-
kammer zu hören." 

26. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. wenn im Falle des Erlöschens der Bestel-
lung nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 die rechtskräf-
tige Ausschließung aus dem Beruf im Gna-
denwege aufgehoben worden ist oder seit 
der rechtskräftigen Ausschließung minde-
stens acht Jahre verstrichen sind; ". 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Vorschriften des § 40 gelten vorbe-
haltlich des Absatzes 3 entsprechend für die 
Wiederbestellung. " 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Für die Entscheidung über den Antrag 
auf Wiederbestellung hat der Bewerber eine 

Gebühr von zweihundert Deutsche Mark an 
die bestellende Behörde zu zahlen. Die Gebühr 
ist mit dem Antrag auf Wiederbestellung zu 
entrichten. " 

27. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „der Vorschrif-
ten dieses Unterabschnitts" durch die Worte 
„dieses Gesetzes" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Worte „oberste Lan-
desbehörde " durch die Worte „für die Finanz-
verwaltung zuständige oberste Behörde" er-
setzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Jede Änderung des Gesellschaftsvertra-
ges oder der Satzung oder in der Person 
der Vertretungsberechtigten ist der für die 
Finanzverwaltung zuständigen obersten 
Landesbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. " 

bb) Folgende Sätze 3 und 4 werden ange-
fügt: 

„Der Änderungsanzeige ist eine beglau-
bigte Abschrift der jeweiligen Urkunde 
beizufügen. Wird die Änderung im Han-
delsregister eingetragen, ist eine beglau-
bigte Abschrift der Eintragung nachzurei-
chen." 

28. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Voraussetzung für die Anerkennung ist, 
daß die Mitglieder des Vorstandes, die Ge-
schäftsführer oder die persönlich haftenden 
Gesellschafter Steuerberater sind. Mindestens 
ein Steuerberater, der Mitglied des Vorstan-
des, Geschäftsführer oder persönlich haftender 
Gesellschafter ist, muß seinen Wohnsitz am 
Sitz der Gesellschaft oder in dessen Nahbe-
reich haben. " 

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die für die Finanzverwaltung zuständige 
oberste Landesbehörde kann nach Anhörung 
der Berufskammer genehmigen, daß beson-
ders befähigte Personen mit einer anderen 
Ausbildung als in einer der in § 36 genannten 
Fachrichtungen neben Steuerberatern Vor-
standsmitglieder, Geschäftsführer oder per-
sönlich haftende Gesellschafter von Steuerbe-
ratungsgesellschaften werden." 

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

„(6) Die Anerkennung darf nicht erteilt wer-
den, solange nicht die vorläufige Deckungszu-
sage auf den Antrag zum Abschluß einer Be-
rufshaftpflichtversicherung vorliegt." 
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29. Nach § 50 wird folgender § 50 a eingefügt: 

„§ 50a 

Kapitalbindung 

(1) Voraussetzung für die Anerkennung ist fer-
ner, daß 

1. die Gesellschafter ausschließlich Steuerbera-
ter, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, verei-
digte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte oder 
in der Gesellschaft tätige Personen sind, deren 
Tätigkeit als Vorstandsmitglied, Geschäftsfüh-
rer oder persönlich haftender Gesellschafter 
nach § 50 Abs. 3 genehmigt worden ist; 

2. Anteile an der Steuerberatungsgesellschaft 
nicht für Rechnung eines Dritten gehalten wer-
den; 

3. bei Kapitalgesellschaften die Anteile Personen 
im Sinne von Nummer 1 gehören; 

4. bei Kommanditgesellschaften die im Handels-
register eingetragenen Einlagen von Personen 
im Sinne von Nummer 1 übernommen worden 
sind; 

5. Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschafts-
prüfern, vereidigten Buchprüfern oder Steuer-
bevollmächtigten zusammen die Mehrheit der 
Stimmrechte der Aktionäre, Kommanditaktio-
näre, Gesellschafter einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung oder Kommanditisten zu-
steht und 

6. im Gesellschaftsvertrag bestimmt ist, daß zur 
Ausübung von Gesellschaftsrechten nur Ge-
sellschafter bevollmächtigt werden können, 
die Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschafts-
prüfer, vereidigte Buchprüfer oder Steuerbe-
vollmächtigte sind. 

(2) Haben sich Personen im Sinne von Absatz 1 
Nr. 1 zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
zusammengeschlossen, deren Zweck ausschließ-
lich das Halten von Anteilen an einer Steuerbera-
tungsgesellschaft ist, so werden ihnen die Anteile 
an der Steuerberatungsgesellschaft im Verhältnis 
ihrer Beteiligung an der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts zugerechnet. Stiftungen und einge-
tragene Vereine gelten als Berufsangehörige im 
Sinne von Absatz 1 Nr. 1, wenn sie ausschließlich 
der Altersversorgung in der Steuerberatungsge-
sellschaft tätiger Personen und ihrer Hinterbliebe-
nen dienen und die zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organe der Regelung in § 50 Abs. 4 
entsprechen. " 

30. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden das Wo rt  „sechshundert" 
durch das Wort „siebenhundertfünfzig" und 
die Worte „oberste Landesbehörde" durch die 
Worte „für die Finanzverwaltung zuständige 
oberste Landesbehörde" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „oberste Lan-
desbehörde" durch die Worte „für die Finanz-
verwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde" ersetzt. 

31. In § 52 werden die Worte „oberste Landesbe-
hörde" durch die Worte „für die Finanzverwal-
tung zuständige oberste Landesbehörde" er-
setzt. 

32. In § 54 Abs. 2 werden die Worte „obersten Lan-
desbehörde" durch die Worte „für die Finanzver-
waltung zuständigen obersten Landesbehörde" 
ersetzt. 

33. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „oberste Lan-
desbehörde" durch die Worte „für die Finanz-
verwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde" ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die für die Finanzverwaltung zustän-
dige oberste Landesbehörde hat die Anerken-
nung zu widerrufen, wenn die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung der Gesellschaft 
nachträglich fortfallen, es sei denn, daß die 
Gesellschaft innerhalb einer angemessenen, 
von der für die Finanzverwaltung zuständigen 
obersten Landesbehörde zu bestimmenden 
Frist den dem Gesetz entsprechenden Zustand 
herbeiführt; bei Fortfall der in § 50 a genannten 
Voraussetzungen wegen eines Erbfalls muß 
die Frist mindestens fünf Jahre betragen." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Vor der Rücknahme oder dem Widerruf 
sind die Steuerberatungsgesellschaft und die 
Berufskammer zu hören." 

34. § 56 erhält folgende Fassung: 

„§56 
Verlegung der beruflichen Niederlassung 

§ 46 Abs. 2 Nr. 7 ist nicht anzuwenden, wenn 
der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte 
seine berufliche Niederlassung in einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften 
verlegt und einen Zustellungsbevollmächtigten 
mit Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
benannt hat. Name und Anschrift sowie jede An-
derung in der Person oder der Anschrift des Zu-
stellungsbevollmächtigten sind der Berufskam-
mer und der zuständigen Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. Der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte bleibt Mitglied der Berufskammer, der 
er bisher angehört hat."  

35. In § 57 Abs. 3 Nr. 4 wird folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„dies gilt nicht für Lehrer an staatlichen Fach-
hochschulen mit Ausbildungsgängen für den öf-
fentlichen Dienst;". 

36. In § 67 Satz 1 wird vor dem Wort „Steuerberater" 
das Wort „Selbständige" eingefügt. 

37. In § 71 Abs. 4 wird die Angabe „(§ 46 Abs. 3 
Nr. 3)" durch die Angabe „(§ 46 Abs. 3 Nr. 2)" 
ersetzt. 

38. § 72 wird wie folgt geändert: 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/3915 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§§ 57, 62, 63, 64, 
67 und 68" durch die Angabe „§§ 34, 57, 62, 63, 
64, 67 und 68" ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Gesellschafter sowie die Mitglieder 
der durch Gesetz, Satzung oder Gesellschafts-
vertrag vorgesehenen Aufsichtsorgane der Ge-
sellschaften sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet." 

39. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„§ 56 Satz 3 bleibt unberührt." 

b) In Absatz 2 wird das Wort „vertretungsberech-
tigte" gestrichen. 

40. In § 76 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Die Berufskammer ist berechtigt, die Aus-
bildung des Berufsnachwuchses zu fördern." 

41. In § 88 Abs. 1 werden die Worte „oberste Landes-
behörde" durch die Worte „für die Finanzverwal-
tung zuständige oberste Landesbehörde" er-
setzt. 

42. In § 95 Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „zwei" vor 
dem Wort „Steuerbevollmächtigten" gestrichen. 

43. In § 96 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „zwei" vor 
dem Wort „Steuerbevollmächtigte" gestrichen. 

44. In § 97 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „zwei" vor 
dem Wort „Steuerbevollmächtigten" gestrichen. 

45. § 98 wird gestrichen. 

46. § 103 erhält folgende Fassung: 

„§ 103 
Reihenfolge der Teilnahme an den Sitzungen 

Die ehrenamtlichen Richter sind zu den einzel-
nen Sitzungen in der Reihenfolge einer Liste her-
anzuziehen, die der Präsident des Gerichts nach 
Anhörung der beiden ältesten ehrenamtlichen 
Richter vor Beginn des Geschäftsjahres auf-
stellt. " 

47. § 122 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „obersten Landes-
behörde" durch die Worte „für die Finanzver-
waltung zuständigen obersten Landesbe-
hörde" ersetzt. 

b) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Steuerberater und Steuerbevollmächtigte 
sind als Zuhörer zugelassen." 

48. § 155 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte „oberste 
Landesbehörde" durch die Worte „für die Fi-
nanzverwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 4 werden die Worte „oberste 
Landesbehörde" durch die Worte „für die Fi

-

nanzverwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde" ersetzt. 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Steuerberatungsgesellschaften, die am ... 
(Einsetzen: Datum des Tages nach der Ver-
kündung des Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Steuerberatungsgesetzes) anerkannt sind, 
bleiben anerkannt. Verändert sich nach dem 
31. Dezember 1990 der Bestand der Gesell-
schafter oder das Verhältnis ihrer Beteiligun-
gen oder Stimmrechte durch Rechtsgeschäft 
oder Erbfall und geht der Anteil oder das 
Stimmrecht nicht auf einen Gesellschafter 
über, der die Voraussetzungen des § 50 a 
Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Satz 2 erfüllt, so hat die 
für die Finanzverwaltung zuständige oberste 
Landesbehörde nach § 55 Abs. 2 und 3 zu ver-
fahren. Sie kann vom Widerruf der Anerken-
nung absehen, wenn Anteile von einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts im Zusammen-
hang mit der Übertragung von Aufgaben auf 
eine andere Körperschaft des öffentlichen 
Rechts übergehen." 

49. § 157 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fas-
sung: 

„1. Bilanzierungsvorschriften für. Kapitalge-
sellschaften, ". 

b) Absatz 6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für die Teilnahme an der mündlichen Prü-
fung hat der Antragsteller an die für die Fi-
nanzverwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde bis zu einem von dieser zu bestimmen-
den Zeitpunkt eine Gebühr von dreihundert 
Deutsche Mark zu zahlen." 

c) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Bestellung nach Absatz 1 ist nur bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 1989 möglich." 

50. Nach § 157 wird eingefügt: 

„§ 157 a 
Übergangsvorschriften aus Anlaß des 
Vierten Gesetzes zur Änderung des 

Steuerberatungsgesetzes 

„ (1) Gesellschaften und Personenvereinigun-
gen, die nach § 4 Nr. 8 in der am ... (Einsetzen: 
Datum des Tages der Verkündung des Vierten 
Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsge-
setzes) geltenden Fassung zur geschäftsmäßigen 
Hilfeleistung in Steuersachen befugt waren, be-
halten diese Befugnis, soweit diese Hilfe durch 
gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte 
geleistet wird, die unter § 3 fallen und nicht die 
Ermittlung der Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
oder Gewerbebetrieb betrifft. Die Befugnis zur 
geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen 
erlischt, wenn sie nicht nach dem ... (Einsetzen: 
Datum des Tages nach der Verkündung des Vier-
ten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungs-
gesetzes, jedoch um 10 Jahre hinausgerückt) 
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durch Personen geleistet wird, die berechtigt sind, 
die Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buch-
stelle" zu führen. Die für die Finanzverwaltung 
zuständige oberste Landesbehörde kann die Frist 
verlängern, wenn dies nach Lage des einzelnen 
Falles angemessen ist. 

(2) Vereinigungen im Sinne des Absatzes 1, die 
am ... (Einsetzen: Datum des Tages nach der 
Verkündung des Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Steuerberatungsgesetzes) befugt sind, die Be-
zeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle" zu 
führen, dürfen diese Bezeichnung als Zusatz zum 
Namen der Gesellschaft weiter führen, wenn min-
destens ein leitender Angestellter berechtigt ist, 
diese Bezeichnung als Zusatz zur Berufsbezeich-
nung zu führen. 

(3) Die in § 36 Abs. 2 bestimmte Reihenfolge der 
Vorbildungsvoraussetzungen gilt nicht für Tätig-
keiten, die vor dem ... (Einsetzen: Datum wie in 
Absatz 2) ausgeübt worden sind. 

51. § 158 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe a werden folgende 
Worte angefügt: 

„sowie über die Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft über die Erfüllung einzelner Voraus-
setzungen für die Zulassung zur Prüfung oder 
die Befreiung von der Prüfung,". 

b) Am Ende der Nummer 1 Buchstabe d wird der 
Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und 
folgender Buchstabe e angefügt: 

„e) die Rücknahme und den Widerruf der Zu-
lassung zur Prüfung; ". 

c) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

,4. über die mündliche Prüfung im Sinne des 
§ 44, insbesondere über die Prüfungsge-
biete, die Befreiung von der Prüfung und 
das Verfahren bei der Erteilung der Be-
zeichnung „Landwirtschaftliche Buch-
stelle";'. 

d) Am Ende der Nummer 5 wird der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt und folgende Num-
mer 6 angefügt: 

„6. über den Abschluß und die Aufrechterhal-
tung der Haftpflichtversicherung sowie 
über die Mindesthöhe der Deckungssum-
men. " 

52. In der Überschrift des Dritten Teils wird das Wo rt 
 „Zwangsgeld" durch das Wort „Zwangsmittel" 

ersetzt. 

53. § 159 erhält folgende Fassung: 

„§ 159 
Zwangsmittel 

Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich 
nach der Abgabenordnung."  

54. In § 160 Abs. 1 Nr. 1 wird nach der Bezeichnung 
„ § 5" die Bezeichnung „Abs. 1" eingefügt. 

55. § 162 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 wird nach der Bezeichnung 
„§ 23 Abs. 3" die Bezeichnung „Satz 1" 
eingefügt. 

bb) Am Ende der Nummer 6 wird der Punkt 
durch das Wort „oder" ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt: 

„7. entgegen § 29 Abs. 1 die Aufsichtsbe-
hörde nicht oder nicht rechtzeitig von 
Mitgliederversammlungen unterrich-
tet." 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 1 
und 6" durch die Angabe „Absatz 1 Nr. 1, 6 
und 7" ersetzt. 

56. In § 163 Abs. 2 wird das Wort „zehntausend" 
durch das Wort  „fünfzigtausend" ersetzt. 

57. § 164a wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Satz 1 wird Absatz 1. 

b) Folgender neuer Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Im Falle der Rücknahme oder des Wi-
derrufs der Anerkennung als Lohnsteuerhilfe

-

verein (§ 20), der Anordnung der Schließung 
einer Beratungsstelle (§ 28 Abs. 3), der Bestel-
lung als Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigter (§ 46) oder der Anerkennung als Steuer-
beratungsgesellschaft (§ 55) gelten § 361 
Abs. 4 der Abgabenordnung und § 69 Abs. 4 
der Finanzgerichtsordnung entsprechend. Da-
neben kann die Ausübung der Hilfeleistung in 
Steuersachen mit sofortiger Wirkung untersagt 
werden, wenn es das öffentliche Interesse er-
fordert." 

Artikel 2 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

I. Allgemeines 

1. Wesentlicher Inhalt des Vierten Gesetzes zur An-
derung des Steuerberatungsgesetzes sind die Än-
derungen, die durch die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juni 1980 
(BVerfGE 54, 301 ff.) und vom 27. Januar 1982 
(BVerfGE 59, 302ff.) zum Buchführungsprivileg 
der steuerberatenden Berufe notwendig geworden 
sind, sowie die Einführung der Kapitalbindung für 
Steuerberatungsgesellschaften. Der Entwurf ent-
hält ferner eine Reihe von Änderungen und Ergän-
zungen, deren Notwendigkeit sich aus den Erfah-
rungen der Praxis bei der Anwendung des Steuer-
beratungsgesetzes ergeben hat. 

2. Nach den genannten Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts sind § 5 Satz 1 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 2 Nr. 2, §§ 2 bis 4 und 6 Nr. 3 des Steu-
erberatungsgesetzes mit Ar tikel 12 Abs. 1 GG un-
vereinbar, soweit das geschäftsmäßige Kontieren 
von Belegen und die geschäftsmäßige Erledigung 
der laufenden Lohnbuchhaltungsarbeiten Perso-
nen untersagt wird, die eine kaufmännische Gehil-
fenprüfung bestanden haben. 

Die Herausnahme der vorbezeichneten Tätigkei-
ten aus dem sogenannten Buchführungsprivileg 
des steuerberatenden Berufs hat jedoch, wie das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluß vom 
18. Juni 1980 ausdrücklich feststellt, nicht zur 
Folge, daß die Ausübung dieser Tätigkeiten künf-
tig keinen Beschränkungen unterworfen werden 
darf. Vielmehr steht es dem Gesetzgeber frei, 
durch angemessene Zulassungsvoraussetzungen 
sicherzustellen, daß nur solche Personen diese Tä-
tigkeiten selbständig übernehmen können und 
dürfen, die über eine ausreichende Ausbildung 
und berufliche Erfahrung verfügen. 

Nach der Entscheidung vom 27. Januar 1982 ist § 8 
des Steuerberatungsgesetzes mit Ar tikel 12 Abs. 1 
in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 1 GG unverein-
bar, soweit Personen, die eine kaufmännische Ge-
hilfenprüfung abgelegt haben, untersagt wird, das 
geschäftsmäßige Kontieren von Belegen oder die 
geschäftsmäßige Erledigung der laufenden Lohn-
buchhaltung unaufgefordert anzubieten. Mit die-
ser Entscheidung soll die Chancengleichheit zwi-
schen den Angehörigen des steuerberatenden Be-
rufs und den Personen hergestellt werden, die be-
fugt sind, die nicht zu den Vorbehaltsaufgaben der 
Steuerberater und Steuerbevollmächtigten gehö-
renden Buchhaltungsarbeiten auszuüben. Wäh-
rend Steuerberater und Steuerbevollmächtigte 
Kunden für Buchführungsarbeiten in Verbindung 
mit der persönlichen Beratung ihrer Auftraggeber 
gewinnen können, sind die diese Tätigkeiten ge-
werblich ausübenden Personen darauf angewie-
sen, die für die Gewinnung neuer Kunden in Be

-

tracht kommenden Wirtschaftskreise im Wege der 
Anzeigenwerbung anzusprechen. 

3. Für Steuerberatungsgesellschaften wird die Kapi-
talbindung eingeführt (§ 50 a). Im wesentlichen be-
deutet dies, daß sich — von der Ausnahme für Stif-
tungen und Vereine, die der Altersversorgung in 
der Gesellschaft tätiger Personen dienen, abgese-
hen — künftig nur noch Personen an Steuerbera-
tungsgesellschaften beteiligen können, die zur un-
beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen gemäß 
§ 3 des Steuerberatungsgesetzes befugt sind. 
Hierzu zählen neben Steuerberatern und Steuer-
bevollmächtigten auch Wirtschaftsprüfer, verei-
digte Buchprüfer und Rechtsanwälte. Eine Be-
schränkung nur auf Steuerberater stieße auf ver-
fassungsrechtliche Bedenken. 

In das Steuerberatungsrecht werden im Grundsatz 
die Regelungen, die Artikel 6 des Bilanzrichtlinien

-

Gesetzes vom 19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355) 
bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vorschreibt, 
übernommen. Die rechtspolitischen Gründe für die 
Einführung einer Kapitalbindung bei Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften gelten in entsprechender 
Weise auch für Steuerberatungsgesellschaften. 
Steuerberater wie Wirtschaftsprüfer üben einen 
freien Beruf aus. Dem Wesen eines freien Berufs 
entspricht es zwar, ihn als Einzelperson oder in 
einer Sozietät in Form einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts auszuüben. Gleichwohl haben seit In-
krafttreten des Steuerberatungsgesetzes zahlrei-
che Steuerberater ihre Tätigkeit im Rahmen einer 
Gesellschaft ausgeübt, häufig neben einer fortbe-
stehenden Einzelpraxis. Außerdem sind während 
der letzten Jahre zahlreiche Gründungen von Steu-
erberatungsgesellschaften durch berufsfremde Ka-
pitalgeber festzustellen. Dabei handelte es sich 
zum Teil auch um Gründungen durch berufsstän-
dische Kammern und Organisationen, die auf diese 
Weise die Beschränkung ihrer Beratungstätigkeit 
durch § 4 Nr. 3, Nr. 7 oder Nr. 8 des Gesetzes ver-
meiden wollen. 

Bei einer Gesellschaft ist niemals völlig auszu-
schließen, daß Form, Inhalt und Qualität der Steu-
erberatung nicht nur von berufsbezogenen Erwä-
gungen des tatsächlich tätigen Steuerberaters, son-
dern auch von anderen Erwägungen der kapitalge-
benden Gesellschafter bestimmt werden. Durch 
die Einführung der Kapitalbindung ist nunmehr si-
chergestellt, daß Steuerberatungsgesellschaften 
von berufsfremden Interessen freigehalten wer-
den. Zugleich wird damit der Tatsache Rechnung 
getragen, daß nicht wenige Steuerberatungsge-
sellschaften gleichzeitig Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften sind. Eine gänzlich unterschiedliche 
Behandlung in bezug auf die Kapitalbindung 
würde zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten 
führen. 
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Andererseits kann — wie bei Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften — auch bei Steuerberatungsgesell-
schaften die historische Entwicklung, die zu einer 
beträchtlichen Anzahl von Kapitalgesellschaften 
mit berufsfremden Gesellschaftern geführt hat, 
nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden. 
Aus verfassungsrechtlichen Gründen werden da-
her die sogenannten Altgesellschaften in die Vor-
schriften über die Kapitalbindung nur einbezogen, 
soweit Beteiligungen durch Rechtsgeschäft oder 
aufgrund Erbfalls übergehen. 

Bedenken gegen eine Kapitalbindung für Neuge-
sellschaften werden zum Teil noch von berufsstän-
dischen Vereinigungen erhoben, die eine Be-
schränkung ihrer Beratungstätigkeit befürchten. 
Die Bundesregierung teilt diese Bedenken nicht. 
Soweit der Umfang der Beratung die Gründung 
einer Gesellschaft erforderte, die zur unbeschränk-
ten Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist, sind 
solche Gründungen bereits vorgenommen worden. 
Die Beratungsbefugnis der berufsständischen Ver-
einigungen wird im übrigen in keiner Weise einge-
schränkt, sie wird für landwirtschaftliche Buchstel-
len sogar ausdrücklich erweitert. 

4. Zu den vorgesehenen Änderungen des Steuerbe-
ratungsgesetzes, die der Fortentwicklung des Steu-
erberatungsrechts Rechnung tragen oder der Klar-
stellung dienen, gehören neben redaktionellen An-
passungen unter anderem 

— die Erweiterung der Beratungsbefugnis der be-
rufsständischen Vereinigungen der Land- und 
Forstwirtschaft (§ 4 Nr. 8), 

— die Ausdehnung der Beratungsbefugnis der 
Lohnsteuerhilfevereine auf Einkünfte aus Kapi-
talvermögen und andere Nebeneinkünfte von 
Arbeitnehmern (§ 4 Nr. 11), 

— die Ergänzung des Katalogs der zu beschränk-
ter Hilfeleistung in Steuersachen befugten Per-
sonen, Gesellschaften und Einrichtungen (§ 4 
Nr. 12, 13), 

— die Ergänzung der Vorschriften über die Aus-
übung der Aufsicht über die Lohnsteuerhilfe-
vereine (§§ 14, 22, 23, 27, 28, 29), 

- die Neuordnung der Vorschriften über die Vor-
bildungsvoraussetzungen für die Zulassung zur 
Steuerberaterprüfung (§ 36) durch Verzicht auf 
eine bestimmte Schulausbildung und Erleichte-
rung des Berufszuganges für Personen mit 
Fachhochschulabschluß, 

— die Einführung einer Regelung, nach der Steu-
erberater und Steuerbevollmächtigte ihre be-
rufliche. Niederlassung in einen anderen Mit-
gliedstaat der EG verlegen dürfen (§ 56), 

— die Anpassung der Vorschriften über die Mit-
wirkung ehrenamtlicher Richter im berufsge-
richtlichen Verfahren an die durch die Zusam-
menführung der Berufe geänderten Verhält-
nisse (§§ 95, 96, 97, 98, 103) und 

— die Neuregelung über die Beruf shaftpflichtver-
sicherung der Steuerberater, Steuerbevoll

-

mächtigten und Steuerberatungsgesellschaften 
(§§ 40, 46, 158). 

5. Im Zuge der Gesetzesvorbereitung sind an die 
Bundesregierung eine Reihe von Vorschlägen her-
angetragen worden, denen nicht entsprochen wor-
den ist. 

a) Selbständig tätige Bilanzbuchhalter haben eine 
weitergehende Zulassung zur Steuer- und 
Buchführungshilfe, insbesondere zu Abschluß

-

arbeiten und zur Vorbereitung von Steueran-
meldungen gefordert. Weitergehende Forde-
rungen desselben Personenkreises beziehen 
sich auf eine eigene Berufsordnung für selbstän-
dige Buchhalter. 

Die Bundesregierung hat demgegenüber kei-
nen Anlaß gesehen, über den durch die Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
vorgegebenen Rahmen hinauszugehen. Ein 
Verfahren zur Zulässigkeit der Vorbereitung 
von Umsatzsteuer-Voranmeldungen durch ge-
werbliche Buchhalter ist noch beim Bundesver-
fassungsgericht anhängig. Die Bundesregie-
rung geht nicht davon aus, daß sein Ergebnis die 
Entscheidungsgrundlagen für dieses Gesetz 
verändert. 

b) Berufsständische Organisationen, insbesondere 
aus dem Bereich des Handwerks und der Land

-

wirtschaft, fordern eine erweiternde Klarstel-
lung ihrer in § 4 Nr. 3, Nr. 7 und Nr. 8 beschrie-
benen besonderen Beratungsbefugnisse. 
Schwierigkeiten sind insbesondere deswegen 
entstanden, weil die Buch- und Beratungsstel-
len dieser Organisationen sich zum Teil nicht 
auf die betriebliche Beratung ihrer Mitglieder 
und sonstigen Mandanten beschränken, son-
dern auch außerbetriebliche Einkünfte und die 
Fertigung der damit zusammenhängenden 
Steuererklärungen einbeziehen. Die Berechti-
gung hierzu ist umstritten. 

Buchstellen des Handwerks und der Landwirt-
schaft haben eine jahrzehntelange Tradi tion. 
Die besonderen Beratungsleistungen dieser 
Buchstellen sind allgemein anerkannt und die-
nen insbesondere Klein- und Mittelbetrieben. 
Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, diese 
Beratungstätigkeit einzuschränken. Soweit 
Meinungsverschiedenheiten über die Zulässig-
keit dieser Beratung ihre Ursache in den zum 
Teil aus der Reichsabgabenordnung übernom-
menen Gesezesformulierungen haben, wird 
eine Klarstellung angestrebt. So wird durch eine 
Ergänzung des § 4 Nr. 8 für Buchstellen land-
wirtschaftlicher Organisationen die Beratungs-
befugnis ausdrücklich auf die typischen Neben-
einkünfte eines Landwirts ausgedehnt. Die Be-
ratungsbefugnis schließt auch die Vorbereitung 
der persönlichen Steuererklärungen ein, soweit 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder aus Ge-
werbebetrieb nicht in Betracht kommen. 

Die Buchstellen des Handwerks werden entwe-
der von Berufsangehörigen (§ 3) oder von Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts (Hand-
werkskammern und Innungen) unterhalten. Für 
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die Buchstellen der Körperschaften des öffentli-
chen Rechts bestimmt § 4 Nr. 3, daß die Bera-
tung im Rahmen der Zuständigkeit der Körper-
schaft liegen muß. Dies bedeutet nicht, daß es 
sich dabei um eine Pflichtaufgabe der Körper-
schaft handeln muß, wohl aber muß die Bera-
tung und Steuerhilfe zu den erlaubten Aufga-
ben der Körperschaft gehören. Die Beratungs-
befugnis ergibt sich im einzelnen im Rahmen 
des § 4 Nr. 3 aus Entscheidungen der für die tra-
genden Körperschaften zuständigen Aufsichts-
behörden. Die Bundesregierung sieht bei dieser 
Rechtslage keinen Regelungsbedarf im Rahmen 
des Steuerberatungsrechts. 

Sofern sich im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens bei Abwägung der Interessen der Steuer-
beraterschaft einerseits und der Interessen der 
Körperschaften des Handwerks andererseits die 
Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung er-
geben sollte, müßten Wettbewerbsnachteile der 
einen oder anderen Seite möglichst vermieden 
werden. Diesem Ziel würde zum Beispiel die-
nen, daß der Arbeitsbereich der Buchstellen ein-
deutig abgegrenzt wird, wobei insbesondere die 
Frage der Hilfeleistung für unmittelbare Ange-
hörige der Handwerksmeister und sonstiger 
Personen, die nach § 7 der Handwerksordnung 
persönliche Mitglieder der Körperschaft sind, zu 
lösen ist. Andererseits müßten die handwerkli-
chen Buchstellen von Steuerberatern geleitet 
werden und sich an die für Steuerberater gel-
tenden Werbeverbote und Gebührenvorschrif-
ten halten. 

Weitergehende Vorschläge auf eine Auswei-
tung auch des Regelungsbereiches des § 4 Nr. 7 
erscheinen nicht begründet. Eine über die ei-
gentlichen Aufgaben einer Berufsvertretung 
hinausgehende Beratung und Hilfe in Steuersa-
chen würde in schwer abgrenzbarer Weise in 
den Tätigkeitsbereich der steuerberatenden Be-
rufe eingreifen. 

c) Die Bundessteuerberaterkammer wünscht eine 
Beratungsbefugnis für Steuerberater im Verfah-
ren vor Verwaltungsbehörden und Verwal-
tungsgerichten, soweit diese über Bescheini-
gungen für die Gewährung einer Investitionszu-
lage (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 a Investitionszula-
gengesetz) zu entscheiden haben. Es ist nicht zu 
verkennen, daß ein enger Zusammenhang zwi-
schen diesem Bescheinigungsverfahren und 
dem Besteuerungsverfahren besteht. Anderer-
seits würde, insbesondere mit der Möglichkeit 
zur Vertretung vor Verwaltungsgerichten, der 
Bereich der allgemeinen Rechtsberatung be-
rührt. Der Bundesminister der Justiz hat sich aus 
grundsätzlichen Erwägungen gegen den Vor-
schlag ausgesprochen. Angesichts der wesent-
lich geringeren Bedeutung von Investitionszula-
gen nach Inkrafttreten des Steuerreformgeset-
zes 1990 sieht die Bundesregierung keinen Re-
gelungsbedarf. 

6. Den gestiegenen Verwaltungskosten der Länder 
bei Ausführung des Steuerberatungsgesetzes wird 
durch geänderte Gebührentatbestände Rechnung 

getragen (§§ 39, 44, 47, 48, 51 und 157). Dabei han-
delt es sich jeweils nicht um laufende, sondern um 
einmalig, z. B. bei Zulassung oder Prüfung, zu er-
hebende Gebühren. Die mit der Anhebung dieser 
Gebühren verbundene zusätzliche Belastung für 
die Betroffenen ist volumenmäßig so gering, daß 
davon Auswirkungen auf die Preise für die von 
ihnen erbrachten Leistungen sowie auf das allge-
meine Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, nicht zu erwarten sind. Die übrigen 
Änderungen des Gesetzes haben keine Auswir-
kungen auf Preise und Kosten. 

II. Zu den Einzelvorschriften 

Artikel 1 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Die Grunderwerbsteuer zählt zu den Steuern, für die 
eine Hilfe durch Steuerberater vorgesehen ist, weil sie 
im allgemeinen durch Landesfinanzbehörden verwal-
tet wird (§ 1 Abs. 1 Nr. 1). In Rheinland-Pfalz ist je-
doch die Verwaltung der Grunderwerbsteuer hin-
sichtlich der Verwirklichung der Ansprüche und der 
Vollstreckung den Landkreisen und kreisfreien 
Städten übertragen worden (Artikel 1 des Siebenten 
Landesgesetzes zur Änderung des Kommunalabga-
bengesetzes vom 7. Februar 1983 — GVBl. Rheinland-
Pfalz S. 25). Mit der Ergänzung in Absatz 1 Nr. 2 wird 
klargestellt, daß die Grunderwerbsteuer in Rhein-
land-Pfalz wie bisher in den Anwendungsbereich des 
Steuerberatungsgesetzes fällt. 

Zu Nummer 2 (§ 4) 

1. Zu Buchstabe a 

Durch die Änderung des § 4 Nr. 8 wird die Beratungs-
befugnis der landwirtschaftlichen Berufsvertretungen 
erweitert. Die strukturellen Veränderungen in der 
Landwirtschaft haben dazu geführt, daß von Inhabern 
landwirtschaftlicher Betriebe neben den Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft in zunehmendem Maße 
auch Einkünfte anderer Art (nament lich aus nicht-
selbständiger Arbeit und aus Vermietung und Ver-
pachtung) erzielt werden. Da die landwirtschaftlichen 
Berufsvertretungen die Hilfeleistung durch steuerlich 
besonders qualifizierte Personen erbringen müssen, 
ist eine sachgerechte Beratung auch hinsichtlich der 
übrigen Einkünfte sichergestellt. Um Wettbewerbs-
verzerrungen zu vermeiden, beschränkt sich die Bera-
tungsbefugnis auf typische landwirtschaftliche Ne-
beneinkünfte; die Hilfeleistung bezüglich der Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb und aus selbständiger Ar-
beit bleibt den steuerberatenden Berufen vorbehal-
ten. 

Um eine Umgehung der für Steuerberatungsgesell

-

schaften geltenden berufsrechtlichen Bestimmungen 
zu verhindern, dürfen die Träger von berufsständi- 
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schen Beratungsstellen gemäß § 4 Nr. 8 mit den durch 
dieses Gesetz erweiterten Befugnissen nur als Ver-
eine im Sinne des Bürgerlichen Rechts organisiert sein 
(vgl. Begründung zu Nummer 22). Für in Bayern als 
Gesellschaft geführte Buchstellen sieht § 157 a Abs. 1 
eine Bestandsschutzregelung vor (vgl. Nummer 50). 

Die Beratungsbefugnis umfaßt die „Hilfeleistung für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe ". Steuerhilfe 
darf daher nicht nur für den Inhaber des Bet riebes, 
sondern auch für mitarbeitende Angehörige sowie für 
Altenteiler geleistet werden, soweit sie nicht Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit oder aus Gewerbebe-
trieb betrifft. 

Im Unterschied zur bisherigen Regelung muß die 
steuerliche Beratung durch Personen erfolgen, die 
über die Zusatzqualifikation „Landwirtschaftliche 
Buchstelle" verfügen. Da es sich hierbei um eine be-
sondere Qualifikation für einen besonderen Aufga-
benkreis handelt, reicht die allgemeine Bestellung als 
Steuerberater (oder auch Wirtschaftsprüfer, Rechtsan-
walt usw.) zur sachgerechten Aufgabenerledigung 
nicht aus. Der Erwerb der besonderen Qualifikation 
richtet sich im einzelnen nach den einschlägigen Be-
rufsordnungen. Für Steuerberater und Steuerbevoll-
mächtigte richtet sich die Qualifikation nach § 44. Für 
Angehörige anderer Berufsgruppen fehlt bisher eine 
entsprechende Regelung. Durch die Änderung wird 
die gebotene Gleichbehandlung der Vereinigungen 
nach § 4 Nr. 8 mit den Steuerberatern und Steuerbe-
vollmächtigten sichergestellt, die sich ebenfalls auf 
die Beratung landwirtschaftlicher Bet riebe speziali-
siert haben. § 157 a Abs. 1 sieht eine Übergangsrege-
lung vor. 

2. Zu Buchstabe b) 

a) Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtun-
gen von Arbeitnehmern (§ 13 Abs. 1). Ihre Bera-
tungsbefugnis setzt deshalb voraus, daß das Mit-
glied Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit be-
zieht. Da es für die betroffenen Mitglieder nicht 
verständlich wäre, wenn die Beratungsbefugnis ih-
res Vereins allein deswegen endet, weil sie wegen 
Arbeitslosigkeit vorübergehend oder wegen Errei-
chens der Altersgrenze auf Dauer aus dem Er-
werbsleben ausscheiden, dürfen Lohnsteuerhilfe-
vereine grundsätzlich auch dann tätig werden, 
wenn an die Stelle der Lohneinkünfte Ersatzein-
nahmen im Zusammenhang mit dem früheren Be-
schäftigungsverhältnis (z. B. aus der Arbeitslosen-, 
Kranken- oder Rentenversicherung) getreten sind. 
Die Vorschrift ist insoweit neu gefaßt worden, um 
den Grundtatbestand deutlicher als bisher zu be-
schreiben. 

b) Lohnsteuerhilfevereine waren bisher nicht befugt, 
Arbeitnehmer zu beraten, die steuerpflichtige Ein-
künfte aus Kapitalvermögen haben. Es erscheint 
jedoch nicht sachgerecht, einem Arbeitnehmer die 
Hilfe durch den Verein, bei dem er Mitglied ist, nur 
deshalb zu versagen, weil die Erträge aus Kapital-
vermögen die Grenze der Steuerpflicht überschrei-
ten und deswegen eine Einkommensteuer-Erklä-
rung abzugeben ist. Ein Arbeitnehmer mit durch

-

schnittlichen Einkünften aus Kapitalvermögen 
wird nur in seltenen Fällen zusätzlich einen Steu-
erberater in Anspruch nehmen, der ihm eine Ver-
gütung von mindestens 34,31 DM zu berechnen 
hat (bei Mittelgebühr gemäß § 27 in Verbin-
dung mit § 11 Steuerberatergebührenverordnung: 
222,76 DM). Es besteht die Gefahr, daß die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen im Rahmen des Be-
steuerungsverfahrens nicht oder nicht zutreffend 
angegeben werden, wenn der beratende Lohn-
steuerhilfeverein keine Mitverantwortung für die 
richtige Ermittlung und Erklärung dieser Einkünfte 
hat. Die Bundesregierung hält es deswegen für 
geboten, die Beratungsbefugnis der Lohnsteuerhil-
fevereine in begrenztem Umfang auf die Hilfe bei 
der Ermittlung und Erklärung der Kapitaleinkünfte 
zu erweitern und insbesondere die Möglichkeit der 
Hilfe bei der Erlangung von Freistellungsbeschei-
nigungen und bei der Erstattung und Anrechnung 
von Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer 
zuzulassen. 

Soweit dagegen von Vertretern der Steuerberater-
schaft Bedenken wegen der möglicherweise feh-
lenden Qualifikation der Beratungsstellenleiter der 
Lohnsteuerhilfevereine geltend gemacht werden, 
teilt die Bundesregierung diese Bedenken im Er-
gebnis nicht. Die Ermittlung und Erklärung von 
Kapitaleinkünften ist im Regelfall einfach. Es ist 
außerdem zu erwarten, daß die Lohnsteuerhilfe-
vereine die mit einer unzutreffenden Beratung ver-
bundenen Risiken der Haftung (§ 25) oder auch der 
Schließung der Beratungsstelle (§ 28 Abs. 3) zum 
Anlaß nehmen werden, für eine ausreichende Fort-
bildung ihrer Beratungsstellenleiter zu sorgen. Die 
Tatsache, daß bei Einkünften aus Kapitalvermögen 
in Einzelfällen auch steuerrechtlich schwierige 
Fragen auftreten, deren Lösung nur mit besonderer 
Ausbildung und Rechtskenntnis möglich ist, recht-
fertigt es nicht, Lohnsteuerhilfevereine von der Be-
ratung ihrer Mitglieder bei Einkünften aus Kapital-
vermögen grundsätzlich auszuschließen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat es bei Beurteilung der 
rechtlich ähnlichen Frage des Buchführungsprivi-
legs der Steuerberater für entscheidungserheblich 
angesehen, ob es sich in der Mehrzahl der Fälle um 
Sachverhalte handelt, die einfach gelagert sind 
und sich ständig wiederholen (Beschluß vom 
27. Januar 1982, BVerfGE 16, 302 [324f.]). Diese 
Frage ist jedenfalls bei den für Nebeneinkünfte 
von Arbeitnehmern typischen Erträgen aus Spar-
einlagen, Bausparguthaben und inländischen Ak-
tien im allgemeinen zu bejahen. Schwierigere 
Rechtsprobleme treten indessen erfahrungsgemäß 
vermehrt bei größeren Kapitalvermögen mit ent-
sprechenden Einkünften auf. Es erscheint deshalb 
sachgerecht, die Beratungsbefugnis der Lohnsteu-
erhilfevereine auf Einnahmen aus Kapitalvermö-
gen bis zur Höhe von 2 000 DM, in Fällen der Zu-
sammenveranlagung bis zu 4 000 DM zu begren-
zen. Bei Annahme eines durchschnittlichen Roher-
trags von 5 % entspricht diese Grenze einem Kapi-
talvermögen von 40 000 DM (bzw. 80 000 DM). 

Den Lohnsteuerhilfevereinen ist die Kapitalanla

-

geberatung nicht erlaubt (§ 26 Abs. 2). Aus diesem 
Grunde besteht auch kein Anlaß, die Befugnisse 
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der Lohnsteuerhilfevereine auf die Beratung bei 
Einkünften aus Kapitalvermögen, insbesondere 
auf die Beratung zur Gestaltung steuerlich bedeut-
samer Sachverhalte zu erstrecken. Insoweit be-
steht ein ausreichendes Beratungsangebot durch 
Kreditinstitute (einschließlich Bausparkassen), 
Fachzeitschriften , und Verbraucherorganisatio-
nen. 

c) Die Neufassung berücksichtigt ferner die Neure-
gelung der steuerlichen Förderung des selbstge-
nutzten Wohneigentums durch das Wohneigen-
tumsförderungsgesetz vom 15. Mai 1986 (BGBl. I 
S. 730). Lohnsteuerhilfevereine dürfen auch wei-
terhin in den Veranlagungsfällen des § 46 Einkom-
mensteuergesetz Hilfe in Steuersachen leisten, 
wenn das Mitglied zusätzlich Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung aus einem selbstge-
nutzten Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder 
einer Eigentumswohnung erzielt. Für eine Erwei-
terung dieser Beratungsbefugnis besteht indessen 
kein Grund. 

d) Nach Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (Ur-
teil vom 17. November 1987 — VII R 124/84 — 
BStB1 1988 II  S. 147) wird die Beratungsbefugnis 
der Lohnsteuerhilfevereine nicht dadurch ausge-
schlossen, daß das Mitglied andere Einkünfte er-
zielt, auf deren Gestaltung und Ermittlung der 
Lohnsteuerhilfeverein keinen Einfluß hat. Die ge-
änderte Fassung der Vorschrift berücksichtigt 
diese Entwicklung der Rechtsprechung. 

3. Zu Buchstabe c 

Die  Regelung in § 4 Nr. 12 ist wegen der Einfügung 
der §§ 36c und 36d in das Einkommensteuergesetz 
durch Artikel 2 des Körperschaftsteuerreformgesetzes 
vom 31. August 1976 (BGBl.. I S. 2597) notwendig ge-
worden. Sie paßt die Vorschriften über die Befugnis 
zur Hilfeleistung in Steuersachen an die den Kapital-
gesellschaften und Genossenschaften durch die vor-
genannten Bestimmungen des Einkommensteuerge-
setzes übertragene Ermächtigung zur Mitwirkung bei 
der Vergütung von Körperschaftsteuer und der Erstat-
tung von Kapitalertragsteuer an. 

Zweck der neuen Nummer 13 ist es, Schwierigkeiten 
bei der Abgrenzung zwischen erlaubnisfreier mathe-
matischer Hilfe im Versicherungswesen und geneh-
migungspflichtiger Hilfeleistung in Steuersachen vor-
zubeugen. Mit der Beschränkung dieser Regelung auf 
„öffentlich bestellte Sachverständige" soll erreicht 
werden, daß die betreffenden Personen neben ausrei-
chenden fachlichen Anforderungen auch bestimmte 
persönliche Voraussetzungen erfüllen. 

Zu Nummer 3 (§ 5) 

Die Verfolgung der unerlaubten Hilfe in Steuersachen 
im Rahmen eines Bußgeldverfahrens ist praktisch nur 
möglich, wenn dafür Angaben aus dem Besteue-
rungsverfahren zur Verfügung stehen. Solche Anga-
ben unterliegen grundsätzlich dem Steuergeheimnis; 
sie dürfen den für das Bußgeldverfahren zuständigen 

Behörden nicht ohne Rechtsgrundlage mitgeteilt wer-
den. Zuständige Behörde im Sinne des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Finanzamt selbst 
(§ 164); allerdings ist die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten in einigen Ländern besonderen Finanz-
ämtern oder selbständigen „Bußgeld- und Strafsa-
chenstellen " übertragen worden. 

Die Befugnis der Finanzbehörden, Tatsachen, die den 
Verdacht einer unerlaubten Hilfeleistung in Steuersa-
chen begründen, der für das Bußgeldverfahren zu-
ständigen Stelle der Finanzverwaltung mitzuteilen, 
läßt sich bereits aus den in § 30 und § 194 Abs. 3 der 
Abgabenordnung zum Ausdruck kommenden 
Rechtsgedanken ableiten. Um gleichwohl mögliche 
Zweifel auszuschließen, wird in dem neuen Absatz 2 
die Zulässigkeit entsprechender Mitteilungen Marge

-

stellt. 

Zu Nummer 4 (§ 6) 

In § 6 trägt die neue Nummer 4 den Beschlüssen 
des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juni 1980 
(BVerfGE 54, 301 ff.) und vom 27. Januar 1982 
(BVerfGE 59, 302 ff.) Rechnung, wonach das soge-
nannte Buchführungsprivileg für steuerberatende Be-
rufe hinsichtlich des Kontierens von Buchungsbele-
gen und der laufenden Lohnbuchhaltung mit Arti-
kel 12 Abs. 1 GG unvereinbar ist. Die obersten Fi-
nanzbehörden der Länder haben zwar aus dieser 
Rechtsprechung bereits in einem gemeinsamen Erlaß 
vom 1. Juli 1982 (Bundessteuerblatt 1982 I S. 586) die 
vorläufig notwendigen Folgerungen gezogen; dies er-
übrigt jedoch eine Entscheidung des Gesetzgebers 
nicht. 

Dementsprechend werden nunmehr das Buchen lau-
fender Geschäftsvorfälle, die laufende Lohnabrech-
nung und das Fertigen von Lohnsteuer-Anmeldungen 
vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersa-
chen ausgenommen, soweit diese Tätigkeiten verant-
wortlich durch Personen erbracht werden, die über 
eine ausreichende Ausbildung und berufliche Erfah-
rung verfügen. Mit der Verwendung des Begriffs „Bu-
chen laufender Geschäftsvorfälle" wird der Tatsache 
Rechnung getragen, daß die Kontierung die wichtig-
ste Tätigkeit bei der Buchung laufender Geschäftsvor-
fälle darstellt und kontierte Belege auch von buchhal-
terisch nicht vorgebildeten Personen verbucht werden 
können. Aus der Beschränkung auf „laufende" Ge-
schäftsvorfälle ergibt sich, daß weitergehende Tätig-
keiten, wie die Einrichtung der Buchführung und die 
Abschlußarbeiten, nicht unter die Regelung der Num-
mer 4 fallen. Um zu verdeutlichen, daß auch das bloße 
Kontieren von Buchungsbelegen und das Erteilen von 
Buchungsanweisungen Hilfe in Steuersachen dar-
stellt und nur unter den Voraussetzungen der Num-
mer 4 zulässig ist, bleibt § 6 Nr. 3 unverände rt. 

Da auch das Fertigen der laufenden Lohnsteuer-An-
meldungen im allgemeinen keine schwierigen recht-
lichen Wertungen verlangt, wird diese Tätigkeit vom 
Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen 
ausgenommen. Mit dem Bundesverfassungsgericht 
ist davon auszugehen, daß die zur laufenden Lohnab-
rechnung befugten Personen in der Lage sind, bei 
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schwierigen Steuerrechtsfragen einen qualifizierten 
steuerlichen Berater hinzuzuziehen und ihm die Bera-
tung in diesen Sachen zu überlassen. Die Durchfüh-
rung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs im Bet rieb und 
die Vorbereitung anderer Steueranmeldungen als der 
Lohnsteuer-Anmeldung werden dagegen von dieser 
Vorschrift nicht erfaßt. 

Der Begriff „verantwortlich erbringen" bedeutet 
nicht, daß der Betreffende jede mit der zulässigen 
Hilfe verbundene Tätigkeit selbst ausüben muß. Je-
doch muß die tatsächliche und rechtliche Verantwor-
tung für die Ausführung des Auftrags bei einer Person 
liegen, die die geforderte Qualifikation, nämlich eine 
ausreichende Ausbildung und berufliche Erfahrung 
(BVerfGE 54, 301 ff. [333]), besitzt. 

Es ist davon auszugehen, daß eine nach der Berufs-
ausbildung geleistete hauptberufliche Tätigkeit von 
drei Jahren auf dem Gebiet des Buchhaltungswesens 
diese Qualifikation in ausreichendem Maße vermit-
telt. Das Erfordernis der praktischen Tätigkeit dient 
sowohl dem Schutz der Allgemeinheit (Gläubiger, Fi-
nanzamt, Gesellschafter) vor fehlerhafter Buchfüh-
rung als auch dem Schutz des Unternehmers, der ei-
nen gewerblich tätigen Buchhalter mit der Erledigung 
der laufenden Buchhaltungsarbeiten beauftragt hat. 
Der Zeitraum von drei Jahren entspricht dabei der 
vom Gesetzgeber in dem vergleichbaren Fa ll  der Be-
ratungsstellenleiter von Lohnsteuerhilfevereinen ge-
forderten Praxisdauer (vgl. § 23 Abs. 3). 

Zu Nummer 5 (§ 7) 

Das Steuerberatungsgesetz verwendet bisher sowohl 
den Begriff „oberste Landesbehörde" als auch den 
Begriff „für die Finanzverwaltung zuständige oberste 
Landesbehörde". 

In Anlehnung an die Begriffsbestimmungen in § 2 
Abs. 1 Nr. 1 Finanzverwaltungsgesetz (FVG) und § 6 
Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung (AO) wird einheitlich 
die Bezeichnung „für die Finanzverwaltung zustän-
dige oberste Landesbehörde" benutzt. 

Zu Nummer 6 (§ 8) 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 27. Januar 1982 (BVerfGE 59, 302 ff.) ist das 
Verbot der Werbung für Hilfeleistung in Steuersachen 
mit Artikel 12 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 3 
Abs. 1 GG unvereinbar, soweit es die Tätigkeit des 
Kontierens und die Erledigung der laufenden Lohn-
buchhaltung erfaßt. Die ausdrückliche Einbeziehung 
der mechanischen Buchführungsarbeiten in die vom 
Werbeverbot ausgenommenen Tätigkeiten dient der 
Klarstellung, daß die den Rechenzentren erlaubten 
Tätigkeiten in bezug auf das Werbeverbot nicht an-
ders zu behandeln sind als die Belegkontierung und 
die laufende Lohnabrechnung. 

Zu Nummer 7 (§ 10) 

Durch die Änderung wird die Befugnis der Finanzbe-
hörden, Berufspflichtverletzungen von Angehörigen 
der steuerberatenden Berufe den zuständigen Stellen, 
insbesondere den Berufskammem (§ 76 Abs. 2 Nr. 4) 
und der Staatsanwaltschaft (§§ 82 ff.),  mitzuteilen, er-
weitert. Die Berechtigung zur Mitteilung ist nicht 
mehr auf Pflichtverletzungen beschränkt, die bei der 
geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen be-
gangen wurden, sondern erstreckt sich auf sämtliche 
Berufspflichtverletzungen. 

Von Bedeutung ist die neue Regelung insbesondere 
bei Pflichtverletzungen in eigenen Steuerangelegen-
heiten. Die bisherige Rechtslage ist unbef riedigend, 
weil gerade bei Personen, die zur geschäftsmäßigen 
Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind, ein öffent-
liches Interesse daran besteht, daß sie sich auch in 
ihren eigenen Steuerangelegenheiten keine Verfeh-
lungen zuschulden kommen lassen und daß etwaige 
Verfehlungen von den für die Berufsaufsicht zustän-
digen Stellen nötigenfalls geahndet werden können. 

Im Unterschied zur bisherigen Regelung ist keine 
Verpflichtung zur Mitteilung vorgesehen. Die Finanz-
behörden haben nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
entscheiden, ob sie die ihnen bekanntgewordenen 
verdachtsbegründenden Tatsachen den zuständigen 
Stellen mitteilen. In Bagatellfällen ist daher in der 
Regel von einer Mitteilung abzusehen. Eine Unter-
richtung der Berufskammem kommt insbesondere bei 
schwerwiegenden Berufspflichtverletzungen, die im 
Interesse der Integrität und ordnungsgemäßer Berufs-
ausübung des betroffenen Berufsstandes eine Ahn-
dung erfordern, in Betracht. 

Zu Nummer 8 (§ 14) 

Absatz 1 wird durch zwei Bestimmungen über die Sat-
zung der Lohnsteuerhilfevereine ergänzt: 

Aufsichtsbehörde ist nach § 27 Abs. 1 die Oberfinanz-
direktion, in deren Bezirk der Lohnsteuerhilfeverein 
seinen Sitz hat. Die neue Nummer 2, nach der Sitz und 
Geschäftsleitung eines Lohnsteuerhilfevereins im sel-
ben Oberfinanzbezirk belegen sein müssen, soll die 
Aufsichtsführungerleichtern, wenn die Geschäftslei-
tung in einen anderen Oberfinanzbezirk verlegt wird. 
Wegen der örtlichen Zuständigkeitsgrenzen kann bis-
her in solchen Fällen die für die Aufsicht zuständige 
Behörde den Verein nur mit kaum vertretbarem Zeit- 
und Kostenaufwand oder nicht ausreichend überwa-
chen. 

Die in der neuen Nummer 7 vorgesehene Ergänzung 
der satzungsmäßigen Anforderungen, nach der Ver-
träge des Vereins mit den Mitgliedern des Vorstands 
der Zustimmung oder Genehmigung durch die Mit-
gliederversammlung bedürfen, ist erforderlich, urn 
den Zweck der Lohnsteuerhilfevereine als Selbsthil-
feeinrichtungen zu sichern. Sie soll die Mitglieder-
rechte stärken und einem Mißbrauch der Satzungs-
freiheit zur Schaffung wi rtschaftlicher Pfründe für 
Einzelpersonen vorbeugen. 
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Zu Nummer 9 (§ 22) 

Durch die Änderung wird sichergestellt, daß die vor-
geschriebene Geschäftsprüfung von unabhängigen 
Prüfern durchgeführt wird. Für Lohnsteuerhilfever-
eine ist dies von besonderer Bedeutung, da hier — im 
Unterschied zum typischen Idealverein des Bürgerli-
chen Rechts — eine Kontrolle der Geschäftsführung 
des Vereins durch die Mitgliederversammlung prak-
tisch nicht erfolgt. Von der Tätigkeit als Geschäftsprü-
fer sind daher alle Personen auszuschließen, bei de-
nen die Besorgnis der Befangenheit oder die Möglich-
keit einer Interessenkollision besteht. Hierzu gehören 
neben dem in der Vorschrift erwähnten Personenkreis 
beispielsweise auch 

— Personen, die den zu prüfenden Lohnsteuerhilfe

-

verein organisatorisch oder wi rtschaftlich beraten 
oder unterstützen oder in der Zeit, auf die sich die 
Prüfung erstreckt, beraten oder unterstützt ha-
ben, 

— Personen, die Mitglieder des Vereins betreuen 
oder während des Prüfungszeitraumes betreut ha-
ben, 

— Personen, die bei der Führung der Bücher oder der 
Aufstellung der zu prüfenden Aufzeichnungen 
und der Vermögensübersicht mitgewirkt haben. 

Zu Nummer 10 (§ 23) 

Zu Buchstabe a 

Durch die Bestimmung des Absatzes 1 soll eine un-
sachgemäße Ausübung der Lohnsteuerhilfe verhin-
dert werden. Jede Beratungsstelle muß deshalb unter 
der Leitung einer für die Lohnsteuerhilfe verantwort-
lichen Person stehen. Um dies zu verdeutlichen, wird 
nunmehr bestimmt, daß für jede Beratungsstelle ein 
Leiter bestellt werden muß, der daneben nur noch 
eine weitere Beratungsste lle leiten darf. Durch diese 
Regelung wird sichergestellt, daß der Leiter die not-
wendige Fachaufsicht über die in der Beratungsstelle 
tätigen Personen wirksam ausüben kann. 

Zu Buchstabe b 

Mit der Neufassung des Absatzes 3 wird sicherge-
stellt, daß die zu Beratungsstellenleitern bestellten 
Personen nicht nur über die vom Gesetz geforderte 
fachliche Qualifikation verfügen, sondern auch eine 
Gewähr für ihre persönliche Zuverlässigkeit bieten. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung in Absatz 5 folgt aus der Ergänzung des 
Absatzes 3 um einen zweiten Satz. 

Zu Buchstabe d 

Der neue Absatz 6 macht den Beginn der Hilfelei-
stung durch die Beratungsstelle von der Eintragung 
der Beratungsstelle und des Beratungsstellenleiters 
im Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine abhängig. 
Die Bestimmung dient der sachgemäßen Ausübung 
der Hilfeleistung in Lohnsteuersachen im Sinne von 
§ 26, indem sie vorschreibt, daß eine Beratungsstelle 
ihre Tätigkeit erst aufnehmen darf, nachdem die er-
forderliche Qualifikation des Leiters von der Auf-
sichtsbehörde geprüft worden ist. 

Zu Nummer 11 (§ 27) 

In § 27 Abs. 3 wird das Wort  „Finanzämter" durch das 
Wort „Finanzbehörden" ersetzt. Damit gilt die in die-
ser Vorschrift festgelegte Mitteilungspflicht nicht nur 
für die Finanzämter, sondern z. B. auch für die Ober-
finanzdirektionen. Die Regelung hat besonders für die 
Aufsicht über solche Beratungsstellen Bedeutung, die 
nicht im Bezirk der für den Sitz des Lohnsteuerhilfe-
vereins zuständigen Oberfinanzdirektion betrieben 
werden. 

Zur wirksamen Unterbindung von Pflichtverletzun-
gen (z. B. Vorfinanzierung von Lohnsteuererstat-
tungsansprüchen, Vermittlung von Versicherungen) 
ist eine möglichst frühzeitige Unterrichtung der Auf-
sichtsbehörden notwendig. Aus diesem Grunde ha-
ben die Finanzbehörden Tatsachen, die den Verdacht 
eines Gesetzesverstoßes begründen, der Aufsichtsbe-
hörde mitzuteilen. 

Zu Nummer 12 (§ 28) 

Die Neufassung des Absatzes 3 ermöglicht den Auf-
sichtsbehörden, sowohl bei Gesetzesverstößen als 
auch bei Nichtbeachtung der für die Bestellung zum 
Beratungsstellenleiter geltenden Voraussetzungen 
sofort wirksam einzugreifen. 

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Betreuung der 
Mitglieder ist abweichend von der früheren Regelung 
die Schließung einer Beratungsste lle auch dann mög-
lich, wenn deren Leiter zu den in § 3 genannten Per-
sonen gehört. Unabhängig hiervon können Berufs-
pflichtverletzungen dieses Personenkreises gemäß 
§ 10 den zuständigen Stellen mitgeteilt werden. 

Zu Nummer 13 (§ 29) 

Die Festlegung einer Frist für die Unterrichtung der 
Aufsichtsbehörde über die Durchführung der Mitglie-
derversammlung ermöglicht eine wirksamere Auf-
sicht. 

Zu Nummer 14 (§ 34) 

§ 34 wird ergänzt und neu gefaßt. 
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Absatz 1 Satz 1 enthält eine Erläuterung des Begriffs 
„berufliche Niederlassung". Satz 2 entspricht dem 
bisherigen § 40 Abs. 3. 

Absatz 2 ergänzt den bisherigen Gesetzestext um eine 
Bestimmung, wonach der Leiter einer auswärtigen 
Beratungsstelle ein am Ort der Beratungsstelle nie-
dergelassener Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigter sein muß. Die Ergänzung entspricht der Rege-
lung in § 47 Abs. 2 WPO. Sie stellt klar, daß ein Berufs-
angehöriger seine auswärtigen Beratungsste llen nicht 
selbst leiten darf. 

Zu Nummer 15 (§ 36) 

§ 36 wird zur besseren Übersicht neu gegliedert. Die 
Neufassung erfolgt in Anlehnung an den Aufbau des 
§ 8 WPO. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 übernimmt die Regelung des bisherigen Ab-
satzes 1 Nr. 1. Der Begriff „wissenschaftliches Hoch-
schulstudium" wurde entsprechend der Systematik in 
§ 1 des Hochschulrahmengesetzes durch den Begriff 
„Universitätsstudium" ersetzt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die Vorbildungsanforderungen, die 
von Berufsbewerbern ohne Universitätsausbildung 
erfüllt werden müssen. 

a) Nummer 1 regelt die Zugangsvoraussetzungen für 
Bewerber mit abgeschlossenem Fachhochschul-
studium einschlägiger Fachrichtung. 

Die Dauer des Fachhochschulstudiums wird nicht 
mehr auf das zehnjährige Berufspraktikum ange-
rechnet. Dafür verkürzt sich die Dauer der nachzu-
weisenden hauptberuflichen Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Steuerwesens von zehn Jahren auf fünf 
Jahre. Dieses verkürzte Berufspraktikum muß in 
voller Länge nach Abschluß des Studiums geleistet 
werden. Hierdurch wird gewährleistet, daß die not-
wendige praktische Ausbildung auf theore tischen 
Kenntnissen aufbaut. Im Unterschied zum bisheri-
gen Recht ist nicht mehr erforderlich, daß ein qua-
lifizierter Teil des Berufspraktikums bei einer in 
§ 58 bezeichneten Person, Gesellschaft oder Ein-
richtung abgeleistet wird. Es bestehen verfas-
sungsrechtliche Zweifel, ob dieses besondere Be-
rufspraktikum zwar für Bewerber mit abgeschlos-
senem Fachhochschulstudium vorgesehen werden 
darf, nicht aber für Bewerber mit abgeschlossenem 
Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule 
(Universität). In Angleichung an die Regelung in 
Absatz 1 genügt deshalb künftig jede hauptberuf-
liche Tätigkeit auf dem Gebiet des Steuerwe-
sens. 

b) Nummer 2 enthält die Zulassungsvoraussetzungen 
für Bewerber ohne Universitäts- oder Fachhoch-
schulstudium. Abweichend von den bisherigen Re

-

gelungen ist ein bestimmter Schulabschluß nicht 
mehr erforderlich. Damit soll dem allgemeinen 
Grundsatz, Bildungs- und Aufstiegswege mög-
lichst offenzuhalten, Rechnung getragen werden. 
Wie in Nummer 1 ist das bislang vorgeschriebene 
qualifizierte Berufspraktikum entfallen. 

c) Nummer 3 enthält die Bestimmung des bisherigen 
Absatzes 2; die Voraussetzung, daß es sich bei dem 
Bewerber um einen „ehemaligen" Beamten han-
deln muß, wurde mit Rücksicht auf die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Be-
gründung zu Nummer 16) nicht übernommen. 

Zu Nummer 16 (§ 37) 

Die Änderungen in Absatz 1 Nr. 1 und in Absatz 3 
Nr. 2 entsprechen dem mit der Einfügung des § 56 
durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Steuerbe-
ratungsgesetzes vom 24. Juni 1975 beabsichtigten 
Zweck, die Staatsangehörigkeitsbeschränkungen für 
die Angehörigen der anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Gemeinschaften und die Wohnsitzbe-
schränkungen für das Gebiet der EG-Mitgliedstaaten 
aufzuheben. Sie weichen von den bisherigen Bestim-
mungen insoweit ab, als die Aufhebung der Wohnsitz-
beschränkungen des § 37 Abs. 1 Nr. 1 und des § 46 
Abs. 2 Nr. 1 nicht von der Zugehörigkeit zu einem EG-
Mitgliedstaat, sondern von der Belegenheit des 
Wohnsitzes in  einem EG-Mitgliedstaat abhängig ist. 

Die bisherige Regelung in Absatz 1 Nr. 3, nach der die 
Zulassung zur Prüfung voraussetzte, daß der Bewer-
ber „nicht Beamter oder Angestellter der Finanzver-
waltung ist, es sei denn, daß er seine Entlassung bean-
tragt" , wird gestrichen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat diese Vorschrift für mit Artikel 12 Abs. 1 GG 
unvereinbar und nichtig erklärt (Beschluß vom 
12. März 1985; BVerfGE 69, 209ff., BStBl 1985 II 
S. 471 ff.). 

Zu Nummer 17 (§ 38) 

Zu Buchstabe a 

Für Fachhochschulprofessoren wird die Dauer der für 
die prüfungsfreie Zulassung als Steuerberater erfor-
derlichen Lehrtätigkeit auf zehn Jahre festgesetzt. 
Dies entspricht der für Finanzrichter sowie für Beamte 
und Angestellte des höheren Dienstes geltenden Re-
gelung. 

Durch die Änderung wird die Gleichbehandlung der 
Fachhochschulprofessoren mit den übrigen Lehrper-
sonen an verwaltungsinternen Fachhochschulen si-
chergestellt. Die bislang bestehenden ungleichen Zu-
lassungsvoraussetzungen sind darauf zurückzufüh-
ren, daß zwar die Ausbildungseinrichtungen für Fi-
nanzbeamte des gehobenen Dienstes in Fachhoch-
schulen umgewandelt worden sind, das Lehrpersonal 
dieser Fachhochschulen jedoch nicht in allen Bundes-
ländern den Status von Fachhochschulprofessoren er-
halten hat. Dies hat zur Folge, daß die prüfungsfreie 
Zulassung als Steuerberater von einer unterschiedlich 
langen Dauer der Lehrtätigkeit abhängig sein kann. 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache  11/3915  

So ist in den Ländern, in denen die Lehrenden als 
Fachhochschulprofessoren eingestuft sind, gemäß der 
bisherigen Regelung in § 38 Abs. 1 Nr. 1 die prüfungs-
freie Bestellung als Steuerberater bereits nach fünf-
jähriger Lehrtätigkeit möglich. Für Lehrkräfte des hö-
heren Dienstes, die keine Fachhochschulprofessoren 
sind, kann die prüfungsfreie Zulassung gemäß § 38 
Abs. 1 Nr. 3 dagegen erst nach einer Lehrtätigkeit von 
zehn Jahren erfolgen. 

Die Beibehaltung der kürzeren Frist für Professoren 
an Universitäten ist gerechtfertigt, weil diese im allge-
meinen erst nach längerer Dozententätigkeit und 
nach erfolgreicher Habi litation eine Professur erhal-
ten, während Professoren an Fachhochschulen in der 
Regel mit einer wesentlich kürzeren Vorbildungszeit 
ernannt werden. Soweit sie eine praktische Vorbil

-

dung auf dem Gebiet des Steuerwesens besitzen, ist 
diese meist innerhalb der Finanzverwaltung erlangt 
worden. Die neue Vorschrift sieht deshalb vor, daß 
eine Tätigkeit als Sachgebietsleiter oder in minde-
stens gleichwertiger Stellung auf die zehnjährige 
Lehrtätigkeit anzurechnen ist. Dadurch wird eine 
mögliche Benachteiligung der Lehrer an Fachhoch-
schulen, die nicht als Fachhochschulprofessoren ein-
gestuft sind, gegenüber Finanzrichtern und Beamten 
des höheren Dienstes der Finanzverwaltung vermie-
den. 

Zu Buchstabe b . 

Die Ergänzung in Absatz 2 Satz 2 ist eine Folge der 
Streichung von § 37 Abs. 1 Nr. 3 (vgl. Begründung zu 
Nummer 16). Professoren an verwaltungsinternen 
Fachhochschulen können ebenso wie die in Absatz 1 
Nr. 2 bis 4 angeführten Finanzrichter, Beamten und 
Angestellten erst nach Ausscheiden aus dem öffentli-
chen Dienst prüfungsfrei als Steuerberater bestellt 
werden. Durch diese Regelung werden Interessenkol-
lisionen, die aufgrund einer Doppelstellung als Ver-
waltungsangehöriger und als Steuerberater entstehen 
könnten, ausgeschlossen und aus der Kenntnis ver-
waltungsinterner Vorgänge und Regelungen erwach-
sende Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Steu-
erberatern verhindert. 

Zu Nummer 18 (§ 39) 

Die Gebühren für Zulassung und Prüfung sollen zur 
Deckung der durch diese Tätigkeiten verursachten 
Verwaltungskosten beitragen. Die neuen Beträge ent-
sprechen den durch das Bilanzrichtlinien-Gesetz fest-
gesetzten Zulassungs- und Prüfungsgebühren für das 
Wirtschaftsprüferexamen. Durch die Gebührenerhö-
hungen soll ferner eine Anhebung der Aufwandsent-
schädigung für die Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse ermöglicht werden. 

Zu Absatz 1 

Die Gebührentatbestände des Absatzes 1 sind um die 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft über die Er

-

füllung einzelner Voraussetzungen für die Zulassung 

zur Prüfung oder über die Befreiung von der Prüfung 
ergänzt worden. Die verbindliche Auskunft wird nach 
§'7 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung der Vor-
schriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte 
und Steuerberatungsgesellschaften vom 12. Novem-
ber 1979 (BGBl. I S. 1922) — DVStB — durch den für 
den Antragsteller zuständigen Zulassungsausschuß 
erteilt. 

Zu Absatz 2 

Eine weitere Änderung besteht in der Übertragung 
der bisher in § 39 enthaltenen Gebührenregelung für 
das Wiederbestellungsverfahren nach § 48. Die Her-
ausnahme dieses Gebührentatbestandes aus den Re-
gelungen für Verfahren, an denen besondere Aus- 
schösse (Zulassungsausschüsse, Prüfungsausschüsse) 
beteiligt sind, folgt der durch das Urteil des Bundesfi-
nanzhofs vom 1. Februar 1977 (BStBl II S. 370) ausge-
lösten Änderung der Verwaltungspraxis. Während 
früher die Zulassungsausschüsse auch im Wiederbe-
stellungsverfahren mitwirkten, wird die Entscheidung 
über einen Wiederbestellungsantrag seitdem allein 
von der bestellenden Behörde ge troffen. 

Bei den sonstigen Änderungen handelt es sich um die 
Anpassung an die seit dem Inkrafttreten der DVStB 
geänderten Zuständigkeiten für Prüfung und Bestel-
lung und um redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 19 (§ 40) 

Im Interesse einer besseren Übersicht werden die Be-
stimmungen über die bestellende Behörde und über 
das Bestellungsverfahren im Gesetz zusammenge-
faßt. Das Bestellungsverfahren war bisher in § 34 
DVStB geregelt. 

Die Ergänzung des Absatzes 1, nach der die Bestel-
lung „nach bestandener Prüfung" vorzunehmen ist, 
entspricht der Regelung in § 15 Abs. 1 WPO. 

Nicht geregelt war bislang die örtliche Zuständigkeit 
der bestellenden Behörde, wenn der Bewerber sich 
nicht im Inland, sondern in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Gemeinschaften beruflich nie-
derlassen wollte. Absatz 1 Satz 3 stellt klar, daß in die

-
sen Fällen die Behörde örtlich zuständig ist, vor deren 
Prüfungsausschuß der Bewerber die Steuerberater-
prüfung abgelegt hat. 

Um sicherzustellen, daß die Berufsangehörigen die 
vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung unter

-

halten, ist in Absatz 3 Nr. 3 bestimmt, daß die Bestel-
lung erst erfolgen kann, wenn zumindest die vorläu-
fige Deckungszusage vorliegt. Im übrigen entspricht 
der Inhalt der neuen Absätze 2 bis 6 den Regelungen 
in § 34 Abs. 2 bis 6 DVStB. 

Die Bestimmung des bisherigen Absatzes 3, die für 
die Begründung der Niederlassung eine bestimmte 
Frist vorschreibt, wird aus systema tischen Gründen 
nach § 34 übertragen (vgl. Begründung zu Num-
mer 14). 
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Zu Nummer 20 (§ 41) 

Bezüglich der Änderung von Absatz 2 wird auf die 
Begründung zu Nummer 5 verwiesen. 

Zu Nummer 21 (§ 43) 

Die Änderung berücksichtigt die bestehende Praxis, 
wonach Frauen die weibliche Form der Berufsbe-
zeichnung führen und in die Berufsurkunde eintragen 
lassen können. 

Zu Nummer 22 (§ 44) 

Zu Absatz 1 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 stellt klar, daß die 
förmliche Verleihung der Bezeichnung „Landwirt-
schaftliche Buchstelle " durch die für die Finanzver-
waltung zuständige oberste Landesbehörde desjeni-
gen Landes erfolgt, in dem der Antragsteller seine 
berufliche Niederlassung hat. 

Zu Absatz 2 

Der Verleihung der Bezeichnung „Landwirtschaftli-
che Buchstelle" setzt den Nachweis einer besonderen 
Sachkunde auf dem Gebiet der Hilfeleistung in Steu-
ersachen für land- und forstwirtschaftliche Bet riebe 
voraus. Vor der Entscheidung über den Verleihungs-
antrag hat bisher die für die Finanzverwaltung zustän-
dige oberste Landesbehörde von der obersten L and-
wirtschaftsbehörde und von der für den Antragsteller 
zuständigen Berufskammer Stellungnahmen einzu-
holen. Nach § 43 Abs. 3 Satz 2 DVStB konnte die Stel-
lungnahme auf eine mündliche Anhörung gestützt 
werden; hiervon wurde weitgehend Gebrauch ge-
macht. 

Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 15. November 
1983 (BStBl 1984 II S. 119) die Verwertung des Ergeb-
nisses der mündlichen Anhörung für die Entschei-
dung über den Nachweis der Sachkunde nicht gebil-
ligt, weil § 43 Abs. 2 Satz 1 DVStB als Sachkunde-
nachweis nur Angaben über den beruflichen Werde-
gang und die bisherige Tätigkeit des Antragstellers 
sowie die Vorlage entsprechender Zeugnisse und Be-
scheinigungen verlangt. 

Da nach den Erfahrungen der verleihenden Behörden 
die in § 43 Abs. 2 Satz 1 DVStB vorgeschriebenen 
Nachweise in vielen Fällen nicht ausreichen, soll 
künftig die erforderliche Sachkunde regelmäßig 
durch eine mündliche Prüfung vor einem Sachkunde

-

Ausschuß nachgewiesen werden. Dieser besteht aus 
je einem Vertreter der Finanzverwaltung, der für die 
Landwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörde 
und der zuständigen Berufskammer. Personen mit 
einschlägiger Ausbildung, die mindestens drei Jahre 
buchführende land- und forstwirtschaftliche Bet riebe 
steuerlich beraten haben, können auf Antrag von der 
mündlichen Prüfung befreit werden. Über den Antrag 
auf Befreiung von der Prüfung entscheidet die für die 

Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde 
im Benehmen mit der für die Landwirtschaft zuständi-
gen obersten Landesbehörde und der für die berufli-
che Niederlassung des Antragstellers zuständigen Be-
rufskammer. Nähere Einzelheiten werden durch Ver-
ordnung geregelt (vgl. Begründung zu Nummer 51). 

Zu Absatz 4 

Die Änderung steht in Zusammenhang mit der Neu-
regelung der Beratungsbefugnis landwirtschaftlicher 
Berufsvertretungen (vgl. Begründung zu Nummer 2 
Buchstabe a). Während nach Absatz 4 a. F. auch Ge-
sellschaften im Sinne von § 4 Nr. 8 die Zusatzbezeich-
nung „Landwirtschaftliche Buchstelle" führen durf-
ten, stellt die Neufassung klar, daß Vereinigungen 
nach § 4 Nr. 8 nunmehr nur noch als Vereine im Sinne 
des Bürgerlichen Rechts organisiert sein können. Im 
Gegensatz zur früheren Regelung sind die landwirt-
schaftlichen Berufsvertretungen nunmehr ohne wei-
tere Einschränkungen zur Führung der Bezeichnung 
„Landwirtschaftliche Buchstelle" befugt, da nach der 
Neufassung des § 4 Nr. 8 die Personen, die die steu-
erliche Beratung erbringen, über diese besondere 
Qualifikation verfügen müssen. 

Für bestehende Vereinigungen, die diese Vorausset-
zungen nicht erfüllen, ist in § 157 a eine Bestands-
schutzregelung vorgesehen (vgl. Begründung zu 
Nummer 50). 

Zu Absatz 9 

Bezüglich der Änderungen im neuen Absatz 9 wird 
auf die Begründungen zu Nummer 5 und zu Num-
mer 18 verwiesen. 

Zu Nummer 23 (§ 45) 

Die Änderung beseitigt eine Unklarheit bei der Be-
stimmung der für den Verzicht auf die Beste llung als 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter örtlich zu-
ständigen Behörde. Nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 a. F. war 
die Verzichtserklärung gegenüber der bestellenden 
Behörde abzugeben. Schwierigkeiten entstanden in 
der Praxis bei der Verlegung der beruflichen Nieder-
lassung in ein anderes Bundesland, da in diesem Fall 

 die bestellende Behörde nicht mehr örtlich zuständig 
war. Die Neufassung von Absatz 1 Nr. 2 stellt nun

-

mehrklar, daß sich die örtliche Zuständigkeit nach der 
beruflichen Niederlassung richtet. 

Zu Nummer 24 (§ 46) 

Zu Absatz 2 

Bezüglich der Neufassung von  Absatz 2 Nr. 1 wird auf 
die Begründung zu Nummer 16 verwiesen. 

Die in Absatz 2 aufgeführten Fälle, in denen die be

-

stellende Behörde verpflichtet ist, die Bestellung als 
Steuerberater oder als Steuerbevollmächtigter zu wi- 
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derrufen, sind um vier Tatbestände ergänzt worden. 
Es sind dies die Nichtunterhaltung der vorgeschriebe-
nen Berufshaftpflichtversicherung (Absatz 2 Nr. 4), 
die gerichtliche Beschränkung des Berufsangehöri-
gen in der Verfügung über sein Vermögen (Absatz 2 
Nr. 5 — bisher fakultativer Widerrufsgrund nach Ab-
satz 3 Nr. 2), der Vermögensverfall des Berufsangehö-
rigen (Absatz 2 Nr. 6) und die Verlegung der berufli-
chen Niederlassung ins Ausland (Absatz 2 Nr. 7). 

Die neu eingefügte Nummer 4 entspricht der Rege-
lung des § 20 Abs. 2 Nr. 4 WPO. Die Möglichkeit, die 
Bestellung in den Fällen zu widerrufen, in denen der 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte die vorge-
schriebene Berufshaftpflichtversicherung nicht unter-
hält, erübrigt die bisher notwendige Durchführung 
eines zeitaufwendigen berufsgerichtlichen Verfah-
rens und verbessert damit die Stellung der Auftragge-
ber bei der Realisierung evtl. Schadensersatzansprü-
che. 

Nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 setzt die Beste llung zum Steu-
erberater oder Steuerbevollmächtigten voraus, daß 
der Bewerber in geordneten wi rtschaftlichen Verhält-
nissen lebt. Zum Schutz der Auftraggeber ist es not-
wendig, den bisher in das Ermessen der bestellenden 
Behörde gestellten Widerruf bei einem Konkurs des 
Steuerberaters oder Steuerbevollmächtigten künftig 
zwingend vorzuschreiben. Aus dem gleichen Grund 
soll bei einem Vermögensverfall, der bei einem Ein-
trag in die Verzeichnisse nach § 107 Abs. 2 KO, § 915 
ZPO vermutet wird, nur dann von dem Widerruf abge-
sehen werden, wenn die Interessen des Auftragge-
bers trotz des Vermögensverfalls nicht gefährdet 
sind. 

Nach der Systematik des Steuerberatungsgesetzes ist 
die Bestellung zum Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigten davon abhängig, daß der Berufsbewerber 
seine berufliche Niederlassung im Zuständigkeitsbe-
reich einer obersten Landesfinanzbehörde begründet. 
Die Ergänzung der Tatbestände, bei deren Vorliegen 
die Bestellung widerrufen werden muß, um den Fall, 
in dem der Berufsangehörige seine berufliche Nieder-
lassung in das Ausland verlegt, dient deshalb ledig-
lich der Klarstellung. Ein Widerruf der Bestellung ent-
fällt jedoch unter den Voraussetzungen des § 56. 

 
Zu Absatz 3 

Absatz 3 wurde aus redaktionellen Gründen neu ge-
faßt und um die nach Absatz 2 Nr. 5 übertragene Vor-
schrift gekürzt. 

Zu Absatz 4 

Der bisherige Absatz 4 traf keine Regelungen über die 
für den Widerruf oder die Rücknahme der Bestellung 
örtlich zuständigen Behörde in den Fä llen, in denen 
der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte sich in 
einem EG-Staat beruflich niedergelassen oder eine 
Niederlassung beabsichtigt hatte. Durch die Ergän-
zung wird nunmehr klargestellt, daß sich die örtliche 
Zuständigkeit bei Berufsangehörigen mit beruflicher 
Niederlassung in einem anderen EG-Staat nach der 

letzten beruflichen Niederlassung im Geltungsbe-
reich des Steuerberatungsgesetzes richtet. Fehlt es an 
einer letzten beruflichen Niederlassung im Geltungs-
bereich des Steuerberatungsgesetzes, weil bereits die 
erste berufliche Niederlassung in einem anderen EG-
Staat begründet wurde, ist die Behörde örtlich zustän-
dig, von der der Berufsangehörige bestellt worden ist. 
Bei beabsichtigter erstmaliger Niederlassung in ei-
nem anderen EG-Staat, ohne diese auch zu begrün-
den, ist ebenfalls die Behörde, von der der Berufsan-
gehörige bestellt worden ist, für den Widerruf oder die 
Rücknahme der Bestellung zuständig. 

Zu Absatz 5 

Der bisherige Absatz 5 wird gestrichen, da sich die 
Regelung bereits aus § 164 a ergibt (vgl. die Begrün-
dung zu Nummer 57). 

Zu Nummer 25 (§ 47) 

Mit der Ergänzung des Absatzes 2 wird klargestellt, 
daß die Erlaubnis zur Weiterführung der Berufsbe-
zeichnung eines Antrags bedarf. Zuständig für die 
Erteilung der Erlaubnis zur Weiterführung der Berufs-
bezeichnung und deren Rücknahme ist die Behörde, 
die nach § 46 Abs. 4 auch den Widerruf oder die Rück-
nahme der Beste llung als Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigter vorzunehmen hat. 

Mit der Festlegung der Verwaltungsgebühr für die 
Erlaubnis zur Weiterführung der Berufsbezeichnung 
wird dem Verwaltungsaufwand der zuständigen Be-
hörden Rechnung getragen. 

Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Art . 

Zu Nummer 26 (§ 48) 

Die Neufassung von Absatz 1 Nr. 2 trägt den Beden-
ken des Bundesverfassungsgerichts in der Entschei-
dung vom 4. April 1984 (BVerfGE 66, 337ff.) gegen 
eine dauernde Wirkung der Ausschließung aus dem 
Beruf Rechnung. 

Nach der Neufassung von § 40 verweist Absatz 2 nun-
mehr auf diese Vorschrift. Die Bestimmungen über 
das Bestellungsverfahren gelten bis auf die Gebüh-
renregelung in Absatz 3 entsprechend auch für die 
Wiederbestellung. 

Der neue Absatz 3 überträgt die Gebührenregelung 
aus § 39. Auf die Begründung zu Nummer 18 wird 
Bezug genommen. 

Zu Nummer 27 (§ 49) 

Zu Absatz I 

Der Ersetzung der Worte „nach Maßgabe der Vor-
schriften dieses Unterabschnitts " durch die Worte 
„nach Maßgabe dieses Gesetzes" in Absatz 1 folgt der 
durch den Bundesfinanzhof anerkannten Verwal- 
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tungspraxis (Urteil vom 9. Dezember 1980 — BStBl 
1981 II S. 343), nach der die Anerkennungsbehörde 
neben den in den §§ 49 ff. festgelegten Anerken-
nungsvoraussetzungen auch prüft, ob die Firmenbe-
zeichnung der Gesellschaft mit den Vorschriften des 
§ 43 Abs. 4 Satz 2 und des § 57 Abs. 1 vereinbar ist. 

Zu Absatz 3 

Bezüglich der Änderung von Absatz 3 wird auf die 
Begründung zu Nummer 5 verwiesen. 

Zu Absatz 4 

Die Anzeigepflicht des Absatzes 4 Satz 2 ist um die 
Mitteilung von Änderungen in der Person des Vertre-
tungsberechtigten ergänzt worden. Diese Ergänzung 
ist insbesondere für die Fälle von Bedeutung, in denen 
Änderungen in der Person des Vertretungsberechtig-
ten eine umgehende Einleitung von Maßnahmen 
nach § 55 Abs. 2 durch die Anerkennungsbehörden 
erfordern. 

Die Verpflichtung, den Änderungsanzeigen einen 
entsprechenden Nachweis beizufügen, entspricht der 
bisherigen Verwaltungspraxis. Sie ist notwendig, da 
nach den Erfahrungen der Anerkennungsbehörden 
aus den vorgelegten Nachweisen vielfach Umstände 
zu ersehen sind, die für das Anerkennungsverfahren 
von Bedeutung sind, bisher jedoch nicht mitgeteilt 
oder in der Änderungsanzeige nicht berücksichtigt 
worden waren. 

Zu Nummer 28 (§ 50) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 ist in zwei Sätze aufgeteilt worden. Dabei 
wurde die Bestimmung über die Residenzpflicht neu 
gefaßt. Die neue Fassung entspricht der Regelung des 
§ 28 Abs. 1 WPO. Sie soll deutlich machen, daß der 
Residenzpflicht nur dann genügt wird, wenn das be-
treffende Vorstandsmitglied bzw. der Geschäftsführer 
oder persönlich haftende Gesellschafter ein Steuerbe-
rater ist. Um der insbesondere in den Ballungsgebie-
ten üblichen Trennung von Geschäfts- und Wohnbe-
reich Rechnung zu tragen, ist die Residenzpflicht nicht 
mehr an die politische Gemeinde gebunden, in der 
sich der Sitz der Gesellschaft befindet, sondern auf 
deren Nahbereich ausgedehnt worden. 

Zu Absatz 3 

Neben Steuerberatern können auch besonders befä

-

higte Kräfte anderer Fachrichtungen Vorstandsmit-
glieder, Geschäftsführer oder persönlich haftende Ge-
sellschafter einer Steuerberatungsgesellschaft sein. In 
Rechtsprechung und Fachschrifttum ist streitig, was 
unter dem Begriff der „anderen Fachrichtung" zu ver-
stehen ist. Durch die Änderung wird klargestellt, daß 
Personen, die aufgrund ihres Werdeganges die Vor

-

aussetzungen für die Steuerberaterprüfung gemäß 
§ 36 erfüllen könnten oder sich in einer entsprechen-
den Ausbildung befinden, nicht unter § 50 Abs. 3 fal-
len, sofern sie nicht daneben noch einen anderen Aus-
bildungsgang abgeschlossen haben. Die neu gefaßte 
Regelung soll es — wie bisher — ermöglichen, daß in 
Steuerberatungsgesellschaften in verantwortlicher 
Stellung auch Personen Hilfe in Steuersachen leisten 
können, die auf einem anderen Fachgebiet als dem 
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften durch ihre 
Ausbildung besondere Fachkunde erworben haben. 
Die Regelung hat beispielsweise Bedeutung für ent-
sprechend vorgebildete Landwirte, Mathema tiker, In-
formatiker und für Personen, die eine in einem ande-
ren Staat erlangte Fachkunde besonderer A rt  nach-
weisen können. 

Auf der anderen Seite wird durch die Neufassung ver-
hindert, daß Personen, die die Steuerberaterprüfung 
nach einschlägiger Ausbildung nicht bestanden ha-
ben, über § 50 Abs. 3 der Zugang zu einer leitenden 
Tätigkeit in einer Steuerberatungsgesellschaft eröff-
net wird, obwohl das Nichtbestehen der Steuerbera-
terprüfung gezeigt hat, daß sie die für die Berufsaus-
übung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
nicht besitzen. 

Zu Absatz 6 

Der neue Absatz 6 erweitert die Anerkennungsvor-
aussetzungen um den Nachweis über den Abschluß 
einer Berufshaftpflichtversicherung. Die Bestimmung 
entspricht der Regelung in § 28 Abs. 7 WPO. Sie ist 
Bestandteil der Neuordnung der Vorschriften über die 
Berufshaftpflichtversicherung (vgl. auch § 46 Abs. 2 
Nr. 4, § 158 Nr. 6) und ermöglicht es der Anerken-
nungsbehörde, die Anerkennung nach § 55 zu wider-
rufen, wenn die Steuerberatungsgesellschaft die vor-
geschriebene Haftpflichtversicherung nicht unter-
hält. 

Zu Nummer 29 (§ 50a) 

Mit dem neuen. § 50 a wird eine Kapitalbindung für 
Steuerberatungsgesellschaften eingeführt. Die Not-
wendigkeit hierfür ist im Allgemeinen Teil der Be-
gründung des Gesetzentwurfs dargestellt. 

Zu Absatz 1 

Künftig werden nur noch natürliche Personen, die 
nach § 3 zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuer-
sachen befugt sind, sowie besonders befähigte Kräfte 
anderer Fachrichtungen, soweit sie in der Gesellschaft 
tätig sind und ihre Tätigkeit nach § 50 Abs. 3 geneh-
migt ist, als Gesellschafter einer neu zu gründenden 
Steuerberatungsgesellschaft zugelassen. Steuerbera-
tungsgesellschaften und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften können sich ihrerseits nicht wieder an Steu-
erberatungsgesellschaften beteiligen. Dadurch wird 
das Entstehen „mehrstöckiger" Gesellschaften ver-
hindert. Für kapitalbezogene „Holding" -Konstruktio-
nen besteht kein sachliches Bedürfnis, zumal sie dem 
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Charakter der Steuerberatung als einer freiberufli-
chen, personenbezogenen Tätigkeit widersprechen. 

Zur Vermeidung von Umgehungen ist in Nummer 2 
bestimmt, daß Gesellschaftsanteile nicht für Rech-
nung Dritter gehalten werden dürfen. Durch die Num-
mern 3 bis 5 wird sichergestellt, daß auch bei Kapital- 
und Kommanditgesellschaften alle Anteile in Händen 
von Personen liegen, die als Gesellschafter nach 
Nummer 1 zugelassen sind. Durch die Nummer 6 
werden Umgehungen insoweit verhindert, als berufs-
fremde Personen auch nicht mit der Ausübung von 
Gesellschaftsrechten betraut werden dürfen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 trifft eine Regelung über die mittelbare Be-
teiligung. Hält eine aus Berufsangehörigen beste-
hende Gesellschaft bürgerlichen Rechts Anteile an 
einer Steuerberatungsgesellschaft, so wird diese mit-
telbare Beteiligung den Gesellschaftern unmittelbar 
zugerechnet. 

Abweichend von der Regelung in Absatz 1 Nr. 1 sind 
nach Satz 2 als Gesellschafter noch Stiftungen und 
Vereine zugelassen, die ausschließlich der Altersver-
sorgung der in dieser Gesellschaft tätigen Personen 
dienen. 

Zu Nummer 30 (§ 51) 

Die Gebühr für die Anerkennung einer Steuerbera-
tungsgesellschaft wurde von 600 DM auf 750 DM er-
höht. Sie entspricht der Anerkennungsgebühr für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach § 36 Abs. 1 
WPO. 

Wegen der übrigen Änderungen wird auf die Begrün-
dung zu Nummer 5 verwiesen. 

Zu Nummern 31 und 32 (§§ 52 und 54) 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 5 verwie-
sen. 

Zu Nummer 33 (§ 55) 

Bezüglich der Änderung in Absatz 1 wird auf die Be-
gründung zu Nummer 5 verwiesen. 

Absatz 2 ist der im Bilanzrichtlinien-Gesetz enthalte-
nen Änderung des § 34 Abs. 1 Nr. 2 WPO nachgebil-
det. Damit die Einführung der Kapitalbindung in Erb-
fällen nicht zu unzumutbaren wirtschaft lichen Nach-
teilen für die Betroffenen führt, wird eine Frist von fünf 
Jahren eingeräumt, um die Anteile und Stimmrechte 
an Steuerberatungsgesellschaften an erwerbsberech-
tigte Personen zu veräußern. 

Nach Absatz 3 ist nunmehr wie im Verfahren bei der 
Rücknahme oder beim Widerruf der Bestellung als 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter auch vor 
der Rücknahme oder dem Widerruf der Anerkennung 

als Steuerberatungsgesellschaft neben der betroffe-
nen Gesellschaft auch die Berufskammer zu hören. 

Zu Nummer 34 (§ 56) 

Nach der Neufassung dieser Vorschrift können nun-
mehr Steuerberater und Steuerbevollmächtigte ihre 
berufliche Niederlassung in einen anderen Mitglied-
staat der EG verlegen. Voraussetzung ist, daß der be-
treffende Berufsangehörige einen im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes ansässigen Zustellungsbevoll-
mächtigten benannt hat. Name und Anschrift sowie 
jede Änderung der Person oder Anschrift des Zustel-
lungsbevollmächtigten sind der Berufskammer und 
der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 
Kommt der Berufsangehörige dieser Verpflichtung 
nicht nach, so entfällt die Ausnahmeregelung. Die 
Folge ist der Widerruf der Bestellung nach § 46 Abs. 2 
Nr. 7. 

Die Mitgliedschaft zur bisherigen Berufskammer 
bleibt durch die Verlegung der beruflichen Niederlas-
sung in das Ausland unberührt. 

Zu Nummer 35 (§ 57) 

Nach § 57 Abs. 3 Nr. 4 ist die Tätigkeit eines Lehrers 
an wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten so-
wie an Fachhochschulen mit dem Beruf eines Steuer-
beraters oder Steuerbevollmächtigten vereinbar. 
Durch die Ergänzung wird festgelegt, daß Lehrer an 
staatlichen Fachhochschulen mit Ausbildungsgängen 
für den öffentlichen Dienst nicht zu diesem Personen

-

kreis gehören. 

Für diese Einschränkung besteht deshalb ein sachli-
ches Bedürfnis, weil eine Tätigkeit als Steuerberater 
und zugleich als Ausbilder von Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes zu Interessenkollisionen und zu 
nicht vertretbaren Wettbewerbsvorteilen gegenüber 
anderen Steuerberatern führen kann (vgl. auch die 
Begründung zu Nummer 17). 

Zu Nummer 36 (§ 67) 

Die Vorschrift entspricht der bisherigen Bestimmung, 
grenzt aber den Anwendungsbereich auf selbständig 
tätige Berufsangehörige ein. Steuerberater und Steu-
erbevollmächtigte, die in einem Anstellungsverhält-
nis nach § 58 StBerG stehen, brauchen keine eigene 
Haftpflichtversicherung zu unterhalten, es sei denn, 
daß sie ihren Beruf auch außerhalb des Anstellungs-
verhältnisses ausüben. 

Zu Nummer 37 (§ 71) 

Die Änderung in Absatz 4 ist durch die redaktionelle 
Überarbeitung des § 46 Abs. 3 notwendig geworden 
(vgl. Begründung zu Nummer 24). 
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Zu Nummer 38 (§ 72) 

In die Aufzählung der auf Steuerberatungsgesell-
schaften anzuwendenden berufsrechtlichen Vor-
schriften wurde § 34 neu aufgenommen, so daß auch 
die Vorschriften über die berufliche Niederlassung 
und auswärtige Beratungsste llen sinngemäß für Steu-
erberatungsgesellschaften gelten. 

Absatz 2 erweitert den Kreis der zur Verschwiegen-
heit verpflichteten Personen um die Gesellschafter. 
Durch die Änderung wird eine Konfliktsituation bei 
Steuerberatungsgesellschaften mit beschränkter Haf-
tung bereinigt, die entsteht, wenn ein Gesellschafter, 
der weder Berufsangehöriger noch Mitglied des durch 
Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vorgesehe-
nen Aufsichtsorgans der Gesellschaft ist, von einem 
Geschäftsführer, der Berufsangehöriger ist, Auskunft 
über die Angelegenheiten der Gesellschaft oder Ein-
sicht der Bucher und Schriften verlangt. In diesen Fäl-
len kann die Pflicht des Geschäftsführers zur Ver-
schwiegenheit (§ 57 Abs. 1) mit dem Auskunfts- und 
Einsichtsrecht des Gesellschafters (§ 51 a Abs. 1 
GmbHG) im Widerspruch stehen. 

Zu Nummer 39 (§ 74) 

Bei der Ergänzung des Absatzes 1 handelt es sich um 
eine Folgeänderung. Diese ist durch die neue Rege-
lung des § 56 notwendig geworden, nach der Berufs-
angehörige, die ihre berufliche Niederlassung in ei-
nen anderen EG-Mitgliedstaat verlegen, Mitglieder 
der bisher für sie zuständigen Berufskammer blei-
ben. 

Nach § 72 sind die für Steuerberatungsgesellschaften 
geltenden Vorschriften sinngemäß auf alle persönlich 
haftenden Gesellschafter anzuwenden, auch wenn 
diese nicht vertretungsberechtigt sind. Dementspre-
chend sind auch die nicht vertretungsberechtigten 
persönlich haftenden Gesellschafter . Mitglieder der 
Berufskammer. Die Streichung des Wortes „vertre-
tungsberechtigte" in Absatz 2 hat deshalb nur klar-
stellende Bedeutung. 

Zu Nummer 40 (§ 76) 

Die an § 76 angefügte Bestimmung, nach der die Be-
rufskammem berechtigt sind, die Ausbildung des Be-
rufsnachwuchses zu fördern, entspricht der Regelung 
in § 57 Abs. 2 Nr. 10 WPO. Maßnahmen zur Förde-
rung des Berufsnachwuchses werden von den Berufs-
kammern seit jeher als eine den Interessen des gesam-
ten Berufsstandes dienende Aufgabe angesehen. 

Zu Nummer 41 (§ 88) 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 5 verwie-
sen. 

Zu Nummern 42 bis 46 (§§ 95 bis 98, 103) 

Durch die Änderungen wird die Trennung der ehren-
amtlichen Richter nach Berufsgruppen aufgehoben. 
Dies ist notwendig, weil durch den weitgehend voll-
zogenen Übergang der Steuerbevollmächtigten in 
den Beruf des Steuerberaters die Anzahl der für eine 
Berufung zum ehrenamtlichen Richter zur Verfügung 
stehenden Steuerbevollmächtigten in absehbarer Zeit 
nicht mehr ausreicht. Künftig können daher in berufs-
gerichtlichen Verfahren sowohl Steuerberater als 
auch Steuerbevollmächtigte als Beisitzer mitwirken. 

Zu Nummer 47 (§ 122) 

Bezüglich der Änderung in Absatz 2 Satz 2 wird auf 
die Begründung zu Nummer 5 verwiesen. 

Nach der Neufassung von Absatz 2 Satz 3 sind nun-
mehr Steuerberater und Steuerbevollmächtigte als 
Zuhörer in der Hauptverhandlung zugelassen. Im Un-
terschied zur bisherigen Regelung ist es unbeachtlich, 
ob es sich um eine Steuerberatersache oder um eine 
Steuerbevollmächtigtensache handelt. 

Zu Nummer 48 (§ 155) 

Bezüglich der Änderungen in Absatz 2 und Absatz 3 
wird auf die Begründung zu Nummer 5 verwiesen. 

Der neue Absatz 4 enthält die wegen der Einführung 
der Kapitalbindung in § 50a notwendigen Über-
gangsregelungen für bereits bestehende Steuerbera-
tungsgesellschaften. Altgesellschaften bleiben aner-
kannt, auch wenn sie die Voraussetzungen des § 50 a 
bisher nicht erfüllen. 

Die Vorschriften über die Kapitalbindung wirken sich 
nur dann aus, wenn Beteiligungen veräußert werden 
oder aufgrund Erbfalls übergehen. Beteiligungen 
können daher im Ergebnis nur an Personen veräußert 
werden, die sich nach § 50 a an einer Steuerbera-
tungsgesellschaft beteiligen dürfen. Dies gilt auch für 
den Fall, daß der Erwerber bereits Anteilseigner der 
betreffenden Gesellschaft ist. 

Die Vorschrift stellt nur auf das einzelne. Rechtsge-
schäft oder den einzelnen Erbfall ab. Das Ausscheiden 
eines Gesellschafters hat daher nicht zur Folge, daß 
auch alle anderen Gesellschafter, die nicht die Vor-
aussetzungen des § 50a erfüllen, ebenfalls ausschei-
den müssen. 

Durch die Verweisung auf § 55 wird sichergestellt, 
daß den Altgesellschaften eine ausreichende Frist zur 
Anpassung an das neue Recht zur Verfügung steht. 
Die zuständige Behörde kann darüber hinaus bei An-
teilsübertragung von einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts auf eine andere Körperschaft des öffent-
lichen Rechts vom Widerruf der Anerkennung der 
Gesellschaft absehen. Diese Bestimmung trägt dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung. Beim 
Übergang von Anteilen auf eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts ist zu berücksichtigen, daß die ge-
schäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen nicht zu 
den originären Aufgaben dieser Institutionen gehört. 



Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/3915 

Insoweit wird ein Anteilsübergang auf Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts regelmäßig nur dann nicht 
zu beanstanden sein, wenn sie Rechts- oder Funk-
tionsnachfolger der Körperschaft sind, der der Anteil 
vorher zuzurechnen war. 

Zu Nummer 49 (§ 157) 

Zu Buchstabe a 

Nach der bisherigen Regelung des Absatzes 2 Nr. 1 
erstreckt sich das von der Berufskammer durchge-
führte Seminar auf die Bilanzierungsvorschriften des 
Aktiengesetzes, wobei schwerpunktmäßig die beson-
deren Bilanzierungsvorschriften für Kapitalgesell-
schaften gemäß §§ 148 bis 161 AktG a. F. behandelt 
werden. Durch das Bilanzrichtlinien-Gesetz sind 
diese Bestimmungen in systematisch anderem Aufbau 
weitgehend in das Handelsgesetzbuch übernommen 
worden. Durch die Änderung wird der neuen Rechts-
lage Rechnung getragen. Einzelheiten der Prüfungs-
gebiete werden durch die Verordnung zur Durchfüh-
rung des § 157 des Steuerberatungsgesetzes (DV zu 
§ 157 StBerG) vom 9. März 1973 (BGBl. I S. 199, 
BStB1 I S. 69) geregelt. 

Zu Buchstabe b 

Bezüglich der Änderungen in Absatz 6 wird auf die 
Begründung zu Nummer 18 und zu Nummer 5 ver-
wiesen. 

Zu Buchstabe c 

Nach der bisherigen Regelung in Absatz 8 Satz 1 wäre 
die Bestellung von Steuerbevollmächtigten zu Steuer-
beratern nur noch bis zum 13. August 1989 möglich. 
Die Verlängerung dieser Frist um einige Monate er- 
möglicht es den Berufskammern, die nach § 157 für 
die Bestellung erforderlichen Seminare nach Bedarf 
über das gesamte Jahr 1989 zu verteilen, um zeitliche 
und personelle Engpässe zu vermeiden. 

Zu Nummer 50 (§ 157a) 

Zu Absatz 1 

Die zur beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen 
befugten landwirtschaftlichen Berufsvertretungen 
können nach der Neufassung von § 4 Nr. 8 in Verbin-
dung mit § 44 Abs. 4 nur noch in der Rechtsform eines 
Vereins organisiert sein. Bereits bestehende Gesell-
schaften, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, blei-
ben aus Gründen des Bestandsschutzes weiterhin be

-

ratungsbefugt. Vereinigungen im Sinne von § 4 Nr. 8 
a. F., die die Hilfeleistung durch Personen erbringen, 
die nicht die Voraussetzungen des § 44 Abs. 1 und 2 
erfüllen, wird eine Übergangsfrist von 10 Jahren ein-
geräumt, um sich der neuen Rechtslage anzupassen. 
Um unbillige Härten zu vermeiden, kann diese Frist 

von der obersten Landesfinanzbehörde im Einzelfall 
verlängert werden. 

Zu Absatz 2 

Die Bestimmung enthält die notwendige Bestands-
schutzregelung für Vereinigungen, die nach § 4 Nr. 8 
a. F. in Verbindung mit § 44 Abs. 4 a. F. zur Führung 
der Zusatzbezeichnung „Landwirtschaftliche Buch-
stelle" berechtigt waren. 

Zu Absatz 3 

Nach der Neufassung von § 36 Abs. 2 Nr. 1 können 
Fachhochschulabsolventen frühestens fünf Jahre 
nach Abschluß des Studiums zur Steuerberaterprü-
fung zugelassen werden (vgl. Begründung zu Num-
mer 15). Durch die Regelung in Absatz 3 wird vermie-
den, daß Berufsbewerbern, die nach bisherigem Recht 
zu einem früheren Zeitpunkt zur Prüfung zugelassen 
werden konnten, Nachteile entstehen. 

Zu Nummer 51 (§ 158) 

Zu Buchstabe a 

Durch die Ergänzung in Buchstabe a und durch den 
neuen Buchstaben e wird klargestellt, daß für die Ver-
fahrensregelungen in § 7 DVStB bezüglich der ver-
bindlichen Auskunft und in § 9 DVStB bezüglich der 
Rücknahme und des Widerrufs der Zulassung zur Prü-
fung eine Verordnungsermächtigung besteht. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung ist eine Folge der Neufassung von § 44 
Abs. 2. 

Zu Buchstabe d 

Die Vorschriften über die Berufshaftpflichtversiche-
rung sind den für Wirtschaftsprüfer geltenden Rege-
lungen angeglichen worden. Während sich der Um-
fang der Versicherungspflicht bislang lediglich an der 
Standesauffassung orientierte, sieht die neue Num-
mer 6 vor, daß die Einzelheiten über Abschluß und 
Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung sowie 
über die Mindesthöhe der Deckungssummen durch 
Rechtsverordnung festgelegt werden können. 

Zu Nummern 52 und 53 (§ 159) 

Der durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Steu

-

erberatungsgesetzes angefügte § 159 sollte für den 
Bereich des Steuerberatungsgesetzes das vor der AO

-

Reform im Steuerrecht geltende Erzwingungsverfah-
ren (§ 202 Reichsabgabenordnung) ersetzen. Die be-
sonderen Verfahrensvorschriften sind jedoch ent- 
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behrlich geworden, nachdem für den Anwendungs-
bereich der Abgabenordnung umfassende Regelun-
gen über die Zwangsmittel eingeführt worden sind 
und sich nach § 164 a des Steuerberatungsgesetzes 
die Durchführung des Verwaltungsverfahrens in be-
stimmten öffentlich-rechtlichen und berufsrechtli-
chen Angelegenheiten nach der Abgabenordnung 
richtet. Aus diesem Grunde werden die bisherigen 
Einzelregelungen durch eine allgemeine Verweisung 
auf die Zwangsmittelvorschriften der Abgabenord-
nung ersetzt. Da diese sich auf alle Zwangsmittel er-
strecken, ist in der Überschrift des Dritten Teils das 
Wort  „Zwangsgeld" durch das Wort „Zwangsmittel" 
ersetzt worden. 

Zu Nummer 54 (§ 160) 

Die Änderung beruht auf der Ergänzung von § 5 um 
einen zweiten Absatz. 

Zu Nummer 55 (§ 162) 

Bei der Änderung in Nummer 5 handelt es sich um 
eine durch die Ergänzung von § 23 Abs. 3 bedingte 
Folgeänderung. 

Mit der Einbeziehung der Fälle, in denen ein Lohn-
steuerhilfeverein der Aufsichtsbehörde die Durchfüh-
rung der Mitgliederversammlung nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt, in die Bußgeldtatbestände des 
§ 162 soll eine wirksamere Aufsicht erreicht werden. 
Nach Absatz 2 kann die Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu 2 000 DM geahndet werden. 

Zu Nummer 56 (§ 163) 

Die Anhebung der Bußgeldobergrenze auf 50 000 DM 
ist notwendig, da sich nach den Feststellungen der 
Aufsichtsbehörden die Möglichkeit der Verhängung 

eines Bußgeldes von 10 000 DM bei Verstößen gegen 
das Verbot der Verbindung der Lohnsteuerhilfe mit 
anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten als nicht ausrei-
chend erwiesen hat, um die Einhaltung der Vorschrift 
des § 26 Abs. 2 zu gewährleisten. 

Zu Nummer 57 (§ 164a) 

Die Vorschrift übernimmt für die Fälle der Rück-
nahme oder des Widerrufs der Anerkennung eines 
Lohnsteuerhilfevereins oder einer Steuerberatungs-
gesellschaft, der Schließung einer Beratungsste lle so-
wie der Bestellung als Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigter die Regelungen in § 361 Abs. 4 AO 
und § 69 Abs. 4 Finanzgerichtsordnung. Hiernach 
wird durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs die 
Vollziehung gehemmt, soweit nicht die Behörde oder 
das Gericht die hemmende Wirkung durch besondere 
Anordnung beseitigt. Daneben kann in diesen Fällen 
die Ausübung der Hilfeleistung in Steuersachen mit 
sofortiger Wirkung untersagt werden, wenn dies im 
öffentlichen Interesse erforderlich ist. 

Artikel 2 

Berlin-Klausel 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Sämtliche Bestimmungen des Gesetzes treten am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 4 Nr. 3) 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu 
prüfen, ob im Hinblick auf die in § 4 Nr. 3 des Steu-
erberatungsgesetzes enthaltenen besonderen Be-
ratungsbefugnisse der Buchstellen des Handwerks 
eine erweiternde Klarstellung erfolgen sollte, um 
die bisher bestehenden Rechtsunsicherheiten be-
züglich des zulässigen Beratungsumfangs zu be-
seitigen. 

Zwar ist die Bundesregierung in der Allgemeinen 
Begründung des Gesetzentwurfs auf die Problema-
tik des § 4 Nr. 3 Steuerberatungsgesetz eingegan-
gen: Sie hat auf die jahrzehntelange Tradi tion der 
Buchstellen des Handwerks und auf deren Bera-
tungsleistungen insbesondere für Klein- und Mit-
telbetriebe hingewiesen und sieht keinen Anlaß, 
diese Beratungstätigkeit einzuschränken. 

Eine faktische Einschränkung der Beratungstätig-
keit ergibt sich jedoch durch Rechtsmeinungen, di e 

 teils in der Finanzverwaltung, teils in der Recht-
sprechung vertreten werden: Danach wäre die Be-
ratung nur für bestimmte betriebsbezogene Steu-
erarten zulässig. Nach der Praxis der handwerkli-
chen Buchstellen hingegen darf eine steuerliche 
Beratung erfolgen, soweit diese im Zusammen-
hang mit dem Handwerksbetrieb oder dem Betrieb 
eines handwerksähnlichen Gewerbes steht. Dieser 
Zusammenhang wird auch dann als gegeben ange-
sehen, wenn Steuererklärungen neben betriebsbe-
zogenen Bestandteilen (Einkommen-, Vermögen-, 
Erbschaftsteuer) auch nicht betriebsbezogene Be-
standteile (Kapitalertragsteuer, Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung) enthalten oder wenn 
eine gemeinsame Steuererklärung von Ehegatten 
abgegeben wird. 

Nach Auffassung des Bundesrates wäre daher eine 
Einschränkung der Beratungstätigkeit der hand-
werklichen Buchstellen nur dann ausgeschlossen, 
wenn diese Rechtsunsicherheit möglichst umge-
hend beseitigt würde. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a (§ 4 Nr. 8), 
zu Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe c (§ 44 Abs. 4) 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in A rtikel 1 
Nr. 2 Buchstabe a (§ 4 Nr. 8) und in Artikel 1 Nr. 22 
Buchstabe c (§ 44 Abs. 4) zutreffend der Begriff 
„Vereinigungen" gebraucht wird oder ob er durch 
den Begriff „Vereine" zu ersetzen ist. 

Begründung 

Gesetzestext und Gesetzesbegründung weichen 
insoweit voneinander ab. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b (§ 4 Nr. 11) 

In Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b werden in § 4 Nr. 11 
Buchstabe c die Zahl „2 000" durch die Zahl 
„1 200" und die Zahl „4 000" durch die Zahl 
„1 600" ersetzt. 

Begründung 

Lohnsteuerhilfevereine als Selbsthilfeeinrichtun-
gen von Arbeitnehmern sind bisher nicht befugt, 
Arbeitnehmer zu beraten, die Einkünfte aus Kapi-
talvermögen haben. Die Bundesregierung sieht vor 
allem im Hinblick auf die Steuerreform und hier 
insbesondere bezüglich der sog. Kleinen Kapitaler-
tragsteuer eine Notwendigkeit, dieses generelle 
Verbot aufzuheben und in einem eingeschränkten 
Maß die Befugnis bei Einnahmen aus Kapitalver-
mögen (2 000 bei Ledigen / 4 000 bei Verheirate-
ten) zuzulassen. 

Eine gewisse Notwendigkeit hierzu erkennt auch 
der Bundesrat an. Es wäre nämlich unverständlich, 
wenn bei der Abgabe der Anlage KSO, die in Zu-
kunft jedem Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich 
beizufügen ist, der Lohnsteuerhilfeverein, der den 
Antrag selbst bearbeiten darf, nicht mitwirken 
könnte. Gleiches gilt für den Antrag auf Ausstel-
lung einer sog. NV-Bescheinigung, die dem nicht-
veranlagten Arbeitnehmer die Möglichkeit gibt, 
den Abzug der Kapitalertragsteuer zu vermeiden. 

Diese Argumentation für die Beratungsbefugnis 
greift jedoch nicht, wenn die Einnahmen des Ar-
beitnehmers aus Kapitalvermögen wegen ihrer 
Höhe seine Einkommensteuerveranlagung auslö-
sen. Die Grenze für die Beratungsbefugnis sollte 
daher an der Stelle gezogen werden, wo die Ein-
nahmen aus Kapitalvermögen in aller Regel zu ei-
ner Veranlagung des Arbeitnehmers von Amts we-
gen führen. Dies ist bei Ledigen bei 1 200 (= Wer-
bungskostenpauschbetrag = 100; Sparerfreibetrag 

300 und Veranlagungsfreigrenze des § 46 Abs. 2 
Nr. 1 EStG = 800 DM) und für den Verheirateten 
bei 1 600 DM der Fa ll . Jede Grenze, die höher liegt, 
ist willkürlich und entbehrt einer sachlichen Recht-
fertigung. Außerdem besteht die Gefahr, daß sie 
sehr schnell angepaßt, d. h. erhöht wird. 

Die Beschränkung der Beratungsbefugnis für 
Lohnsteuerhilfevereine bei Einkünften aus Kapi-
talvermögen auf das notwendige Maß hält der Bun-
desrat im Interesse des Steuerberaterberufes für 
geboten, zumal — wie seit längerem zu beobach-
ten — dieser Berufsstand als der eigentliche Träger 
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der Steuerberatung zusehen muß, wie Schritt für 
Schritt Nichtangehörige des Berufsstandes und be-
rufsfremde Einrichtungen in seine Betätigungsfel-
der eindringen und sie ihm streitig machen. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 15 (§ 36) 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, ob 
im Rahmen eines Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Steuerberatungsgesetzes die Zeiten einer 
hauptberuflichen praktischen Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Steuerwesens, die Voraussetzung für 
die Zulassung zur Steuerberaterprüfung nach § 36 
des Steuerberatungsgesetzes sind, für die Absol-
venten der Fachhochschulstudiengänge den Rege-
lungen für die Absolventen von Universitätsstu-
diengängen angeglichen oder zumindest der zeitli-
che Unterschied auf ein Jahr verkürzt werden 
kann. In bezug auf die Steuerberaterprüfung kann 
nämlich dem anwendungsbezogenen Fachhoch-
schulstudium grundsätzlich keine geringere Quali-
tät als dem Universitätsstudium zugemessen wer-
den. 

Auch die Länge des Universitätsstudiums im Ver-
gleich zum Fachhochschulstudium rechtfertigt 
keine Differenzie rung. Die Regelstudienzeit zum 
Erwerb des einschlägigen Fachhochschulabschlus-
ses beträgt in Bayern und Baden-Württemberg 
acht Studiensemester; mit der im Gange befindli-
chen Einführung von praktischen Studienseme-
stern  in den anderen Bundesländern wird auch dort 
die Regelstudienzeit sieben bis acht Studienseme-
ster betragen. Die Regelstudienzeit für die nach 
§ 36 einschlägigen Universitätsstudiengänge un-
terscheidet sich von der Regelstudienzeit für Fach-
hochschulstudiengänge nicht wesentlich. Die Re-
gelstudienzeit für das rechtswissenschaftliche Stu-
dium beträgt sieben Semester, für wirtschaftswis-
senschaftliche Universitätsstudiengänge acht Se-
mester oder acht Semester plus Prüfungsdauer. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 34 (§ 56) 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, in-
wieweit die Verwirklichung des europäischen Bin-
nenmarktes es erforderlich macht, daß auswärtige 
Beratungsstellen in den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft errichtet und Zweigstet-
lenniederlassungen ausländischer Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigter oder Steuerberatungsge-
sellschaften in der Bundesrepublik Deutschland er-
möglicht werden können. 

Begründung 

Mit dem neuen § 56 wird erstmals in einem deut-
schen Gesetz zur Berufsordnung eine Regelung 
über die Niederlassungsfreiheit innerhalb der Eu-
ropäischen Gemeinschaft getroffen. Die Bestim-
mung trägt dem Postulat der Niederlassungsfrei-
heit gemäß Artikel 52 ff. des EWG-Vertrages Rech-
nung. Es wird den Steuerberatern und Steuerbe-
vollmächtigten ermöglicht, ihre berufliche Nieder-
lassung in einen anderen EG-Mitgliedstaat zu ver-
legen. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält 
aber weder an dieser Stelle noch in § 34 des Steu-
erberatungsgesetzes eine Aussage zu der Möglich-
keit der Gründung von Zweigstellenniederlassun-
gen in einem anderen EG-Mitgliedstaat. § 34, der 
u. a. auch die auswärtigen Beratungsstellen regelt, 
ist in seinem Geltungsbereich auf das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland begrenzt. 

Im Sinne einer Anpassung an die Erfordernisse ei-
nes europäischen Binnenmarktes wäre zu prüfen, 
inwieweit die Frage der Zweigstellenniederlas-
sung im Rahmen dieses Gesetzentwurfs geregelt 
werden sollte. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1. Artikel 1 Nr. 2 (§ 4 Nr. 3) 

Die Bundesregierung wird der Prüfungsbitte entspre-
chen. 

Zu 2. Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a (§ 4 Nr. 8) 
Artikel 1 Nr. 22 Buchstabe c (§ 44 Abs. 4) 

Die Bundesregierung wird der Prüfungsbitte entspre-
chen. 

Zu 3. Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b (§ 4 Nr. 11) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens prüfen. 

Zu 4. Artikel 1 Nr. 15 (§ 36) 

Die Bundesregierung wird  der Prüfungsbitte entspre-
chen. 

Zu 5. Artikel 1 Nr. 34 (§ 56) 

Die Bundesregierung wird der Prüfungsbitte entspre-
chen. 




